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1. Einleitung 
 

Seit 2005 wird die Vermittlung und Integration von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen sowie die 

Leistungsgewährung nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) durch die Arbeitsgemeinschaft 

für Beschäftigung Mönchengladbach (Arge) wahrgenommen. Das  Arbeitsmarktprogramm 

der Arge Mönchengladbach 2010 stellt Transparenz her zu den  operativen Zielsetzungen, 

beschreibt die  Konzeptionen und Strategien zum effektiven  und nachhaltigen Mitteleinsatz 

in der regionalen Arbeitsmarktpolitik und beschreibt die  Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 

2010. 

Das Arbeitsmarktprogramm (AMP) ist für die Realisierung der geschäftspolitischen Ziele der 

Arge Mönchengladbach von herausragender Bedeutung. Die Verringerung bzw. die Über-

windung der Hilfebedürftigkeit ist für den Großteil der SGB II- Kunden nur über eine Verbes-

serung ihrer Beschäftigungsfähigkeit und damit verbesserten Integrationschancen erreich-

bar. Die strategischen Ziele der Arge Mönchengladbach werden durch die Gesamtausrich-

tung des Arbeitsmarktprogramms und die Intentionen seiner einzelnen Instrumente gespie-

gelt. 

Die Förderung besonders relevanter Zielgruppen auf dem Arbeitsmarkt wird detailliert darge-

stellt. Die Erkenntnisse aus den Vorjahren zur Wirksamkeit der verschiedenen Eingliede-

rungsleistungen  sind berücksichtigt.  

Das AMP  stellt „instrumentenscharf“ dar, in welchem Umfang öffentliche Mittel für Maßnah-

men der aktiven Arbeitsmarktpolitik wirtschaftlich und wirksam im Jahr 2010 eingesetzt wer-

den sollen.   

Das AMP ist kein starres Gebilde. Mit den  Maßnahmen der Binnensteuerung der Arge (füh-

ren über Ziele), ist gewährleistet, dass beispielsweise bei Veränderungen in den wirtschaftli-

chen- oder gesetzlichen Rahmenbedingungen flexibel und schnell auf die  programmatische 

Ausrichtung der regionalen Arbeitsmarktpolitik und der Instrumentensteuerung reagiert wer-

den kann.  

 

Die Entwicklung des AMP 2010 erfolgte unter der Prämisse, die Vielfalt der Möglichkeiten an 

arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen intensiv zu nutzen, um die strukturell teilweise sehr un-

terschiedlichen Bewerber zu aktivieren, zu integrieren, bzw. um eine für die Integration not-

wendige Marktfähigkeit wieder herzustellen. Dabei gilt auch für 2010 bei allen Integrations-

angeboten der Grundsatz, vorrangig die Angebote zu fördern, die zu einer raschen und 

nachhaltigen Arbeitsmarktintegration führen. Aufgrund der hohen Anzahl an Kunden mit ei-

nem hohen Betreuungsaufwand kommt insbesondere den Maßnahmen des zweiten Ar-

beitsmarktes eine große Bedeutung zu, da diese Stabilisierungs- und Qualifizierungsanteile 

fördern, die eine wichtige Brückenfunktion zum ersten Arbeitsmarkt darstellen. 
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2. Ausgangslage  

2.1 Erwartungen an die Entwicklung der gesamtwirt-
schaftliche Rahmenbedingungen 2010 

Die Finanzkrise ist  nun auch zu einer globalen Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise geworden. 

In der aktuellen Krise werden sich die Beschäftigungsaussichten und die Zugangsmöglich-

keiten zum Arbeitsmarkt für unsere Kunden jedoch deutlich verschlechtern. Erhöhte Zu-

gangszahlen, auch aus dem ersten Arbeitsmarkt, werden die ARGE zwar später als im 

Rechtskreis SGB III, jedoch voraussichtlich nachhaltiger, vor große Herausforderungen stel-

len. 

Es gilt, die erreichten Ergebnisse und das gewonnene Vertrauen in die Kompetenz und Leis-

tungsfähigkeit der ARGE  auch unter den verschlechterten Rahmenbedingungen zu sichern 

und weiter auszubauen. 

 Anders als im SGB III Bereich, wo seit Jahresbeginn die Zugänge um 18,4% gestiegen sind, 

wird im Bereich des SGB II zeitverzögert im 2. Halbjahr 2009 und im Gesamtverlauf des Jah-

res 2010 ein erheblicher Anstieg der Zugänge und Bestände erwartet. Daher wird für  das 

Jahr 2010 insbesondere für die zweite Jahreshälfte mit einer längerfristigen spürbaren Ver-

schlechterung der Arbeitsmarktbedingungen gerechnet. Hinsichtlich der zu erwartenden 

Auswirkungen auf den lokalen Arbeitsmarkt und die Kostenentwicklung bestehen große Un-

sicherheiten und Prognoserisiken. Die Wirtschaftskrise wirkt sich regional sehr differenziert 

auf Beschäftigung und Arbeitslosigkeit aus.  

Die ARGE hat  die Arbeitsmarktplanung, die Planung von Eintritten und die Bewirtschaftung 

des Budgets für 2010 auf die lokale wirtschaftliche Situation weitgehend ausgerichtet.  

Die situations- und bedarfsgerechte sowie die wirtschaftliche  Nutzung der  Instrumente der 

aktiven Arbeitsmarktpolitik sind wichtige Schritte in Richtung strategische Vorbereitung auf 

die in 2010 kommenden Herausforderungen eines sich erheblich verschlechternden Ar-

beitsmarktes.  

Ziel ist es, mit Transparenz über die zur Verfügung stehenden Ressourcen  diese optimal auf 

den lokalen Arbeitsmarkt auszurichten. Die ganzheitlichen Informationen hierzu werden der 

Öffentlichkeit im Arbeitsmarktprogramm 2010 vorgestellt.  

 

Auch die Lage am Arbeitsmarkt hat sich 2009 eingetrübt. Das Arbeitsplatzangebot ist spür-

bar zurückgegangen.  Doch anders als in früheren Rezessionen entwickelt  sich bisher der  
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Arbeitsmarkt vergleichsweise stabil. Dies ist nicht zuletzt auch auf die verstärkte Nutzung der 

Kurzarbeit zurück zu führen.   

Im ersten Halbjahr 2009 hat sich die konjunkturelle Talfahrt nochmals deutlich beschleunigt. 

So berichten bei der gemeinsamen IHK-Konjunkturumfrage Düsseldorf und Mittlerer Nieder-

rhein im Spätsommer 2009 über 40 Prozent der Unternehmen von einer aktuell schlechten 

Geschäftslage, nach knapp 30 Prozent zu Jahresbeginn.  

Die regionale Wirtschaft hofft, dass damit das Ende des Abschwungs erreicht ist. Kräftig 

dürfte die Erholung aber nicht  werden, denn für das kommende Jahr erwarten zwar 36 Pro-

zent der Betriebe eine Belebung, aber auch 25 Prozent einen weiteren Rückgang. Dieses 

Konjunkturbild - aktuell schlechte Lage, verhalten optimistische Erwartungen - gilt für fast alle 

Branchen. Industrie und Großhandel setzen dabei gleichermaßen auf eine allmähliche Bele-

bung der Inlands- und Auslandsnachfrage. Nur im Einzelhandel und in der Bauwirtschaft 

überwiegen Befürchtungen, dass sich die Lage im nächsten Jahr weiter verschlechtern könn-

te. In der Bauwirtschaft wirkt sich die Krise mit Verzögerung aus. Im Kfz-Handel fällt die Um-

weltprämie weg. Zudem dürfte die steigende Arbeitslosigkeit den bislang überraschend stabi-

len privaten Konsum deutlich dämpfen. 

Die Auslastung der Maschinen und Anlagen ist mit nur noch gut 71 Prozent auf ein Rekord-

tief gefallen. Deshalb überwiegen in der Industrie mit 20 Prozentpunkten die Betriebe, die 

Kürzungen ihrer Inlandsinvestitionen beabsichtigen. Der Einsatz von Kurzarbeit hat bislang 

den regionalen Arbeitsmarkt massiv gestützt. Kommt es nicht zur erhofften Konjunkturwen-

de, können aber die meisten der kurzarbeitenden Betriebe Entlassungen nur bis Jahresende, 

allenfalls bis zum Frühjahr 2010 vermeiden. Davon unabhängig erwarten per Saldo vor allem 

in Industrie und Baugewerbe über ein Viertel der Betriebe sinkende Beschäftigtenzahlen. Nur 

bei den produktionsnahen Dienstleistern halten sich die Personalpläne die Waage. 

Die Zahl der Arbeitslosen, so wird prognostiziert, kann bis 2010 gegenüber 2009 jahres-

durchschnittlich  um rund 450.000 steigen. Diese Zahl bleibt allerdings deutlich unter den 1,5 

Millionen zusätzlichen Jobs, die in den Jahren 2006 bis 2008 entstanden sind. Insgesamt 

könnte es bereits im ersten Halbjahr 2010 konjunkturell bereits wieder bergauf gehen – wenn 

auch nur leicht. 2010 würde das Wachstum dann bei etwas mehr als einem Prozent liegen. 

Anstöße für den erwarteten Aufwärtstrend kommen dabei vom privaten Konsum, der von der 

verringerten Teuerung profitiert. Stabilisierend wirkt zudem der Staatsverbrauch. Die Exporte 

werden im Zuge der weltwirtschaftlichen Erholung Ende 2009 wieder zulegen. Die Unter-

nehmensinvestitionen sind hingegen weiter schwach. Und auch insgesamt bleibt die deut-

sche Wirtschaft bis Ende 2010 unter ihren Produktionsmöglichkeiten. 
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Die Erwerbstätigenzahl werde wieder sinken, und zwar um 81.000 Menschen auf 40,221 

Millionen. Die Inlandsnachfrage werde kommendes Jahr um 0,1 Prozent zurückgehen, 

nachdem sie dieses Jahr um 1,1 Prozent zulegen solle. 

Die Inflationsrate sehen die Wirtschaftsweisen  2010 bei 2,0 Prozent, also nahe der oberen 

Toleranzmarke der Europäischen Zentralbank (EZB). Auch den Staatshaushalt werde der 

Abschwung treffen, sagten die Experten. Stabilisierungsfaktor der Konjunktur werde im 

kommenden Jahr der private Verbrauch sein, der um 0,4 Prozent zulegen sollte. Dagegen 

dürfte der langjährige Wachstumsmotor Export nach Einschätzung der Wirtschaftsweisen 

auch in 2010 stark abgebremst werden. 

Das Rettungspaket für die Finanzwirtschaft beurteilt der Rat der Wirtschaftsweisen nach An-

gaben als  im Grundsatz positiv. Deutlich kritisch beurteilten die Wirtschaftsweisen dagegen 

das Konjunkturprogramm der Bundesregierung. Als Grundsatzposition der Wirtschaft zu den 

Finanz- und Konjunkturhilfen wird folgende Beurteilung angegeben: 

In der Krise muss der Staat Defizite hinnehmen, die durch das Anspringen der so genannten 

automatischen Stabilisatoren entstehen. Zusätzlich kann der Staat durch einen azyklischen 

Ausgabenpfad in Form längerfristig angelegter Investitionsprogramme Stabilisierungspolitik 

betreiben und sie durch beschäftigungsstabilisierende Arbeitsmarktpolitik unterstützen. 

In wieweit die prognostizierten Auswirkungen auf die Arbeitsmarktentwicklung im Mönchen-

gladbach nachhaltig durchschlagen, ist zurzeit noch nicht abzusehen. Jedoch hat und wird 

das Konjunkturpaket auch regional zur Stärkung der heimischen Wirtschaft beitragen. Auch 

zukünftig werden alle Akteure gefordert sein, Arbeitslose und vor allem Langzeitarbeitslose 

dem Arbeitsmarkt näher zu bringen, zu integrieren und möglichst dauerhaft in den Beschäfti-

gungsverhältnissen zu halten.  

 

2.2 Arbeitsmarktentwicklung in Mönchengladbach 
 
Arbeitsmarktentwicklung (Stand Dezember 2009):  

·  Die Meldung offener Stellen ist leicht rückläufig( -7%) gegenüber dem VJM. Seit Jah-

resbeginn ist sind gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum 14.911 Stellen einge-

gangen, das ist eine Abnahme um 4.011 oder 21%.  Gegenüber dem VJM ist ein 

Rückgang um 29% zu verzeichnen. 

·  Die Arbeitslosenquote –aller zivilen Erwerbspersonen- in Mönchengladbach betrug im 

Dezember 2009 11,3% und lag damit 11,4 % unterhalb des Vorjahresmonats. Mit 

14.636 Arbeitslosen im Bestand im Stadtgebiet Mönchengladbach, ist  die Zahl der 

Arbeitslosen gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig (-223). Im Jahresverlauf 2009 ist 

die Zahl der Arbeitslosmeldungen (Zugänge) jedoch mit 36.105 im Vergleich zum Vor-

jahreszeitraum um  11,5% gestiegen.  
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Die Zahl der Arbeitslosen im Bereich des SGB II hat sich in Mönchengladbach zum 

Stand Dezember  2009  um 645 (-5,4%) gegenüber dem Vorjahresmonat verringert. 

Dagegen ist die Zahl der Arbeitslosen, welche dem Rechtskreis des SGB III zugeord-

net werden, im gleichen Zeitraum um 15% gestiegen. 

Im Bereich des SGB II waren zum Stand Dezember 2009, 2,8% (+33) Jugendliche 

zwischen 15 und 25 Jahren registriert. Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit der Perso-

nengruppe der  50 bis 65 jährigen im SGB II Bereich verlief mit – 3,8%(- 105)  ebenso 

positiv, wie bei den von Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen mit -0,7% (-38).  

Der regionale Arbeitsmarkt im Dezember 2009 hat sich auf hohem Niveau stabilisiert. 

Verantwortlich hierfür ist insbesondere  die ausgeprägte Nutzung des Kurzarbeitergel-

des durch die heimische Wirtschaft.  

Mit 35.983 Personen im SGB II-Leistungsbezug waren Ende Dezember 2009, 1.835  

Menschen mehr auf Leistungen der ARGE Mönchengladbach angewiesen, als noch 

vor einem Jahr.  

6.460 Personen wurden im Dezember 2009  in Mönchengladbach von der ARGE fi-

nanziell unterstützt und erzielten gleichzeitig Einkommen aus einer abhängigen Er-

werbstätigkeit. Das sind  520 Personen mehr als noch zu Jahresbeginn.  Dies lässt 

den Schluss zu, dass immer häufiger  Menschen in Mönchengladbach  trotz Aus-

übung einer Erwerbstätigkeit auf die Unterstützung aus öffentlichen Kassen angewie-

sen sind. Die  Entwicklung  setzte sich auch 2009 fort. Die Erhöhung der Regelleis-

tung zum 01.07.2009 ist für diese Entwicklung ursächlich. Daneben sind die in der 

Krise 2009 geschaffenen Beschäftigungsmöglichkeiten zunächst vermehrt zur Schaf-

fung von Beschäftigungsangeboten im Niedriglohnbereich und bei der geringfügigen 

Beschäftigung zuzuordnen.  

Damit korrespondiert auch die rückläufige  Entwicklung der sozialversicherungspflich-

tigen Beschäftigung, welcher  in Mönchengladbach bereits im ersten Halbjahr 2009 

einsetzte. 

 



 9 

 
 

Eckdaten zur den Erwartungen der regionalen Arbeits marktentwicklung 2010:  

·  40 % der Unternehmen im Bereich mittlerer Niederrhein berichten von einem Auf-
tragsrückgang im Spätsommer 2009, der branchenspezifisch unterschiedlich ausge-
prägt ist.  

·  Die Kapazitätsauslastung liegt mit durchschnittlich 71% auf einem historischen Tiefst-
stand.  

·  Die Betriebe haben in 2009 ihre Investitionen  auf breiter Front gekürzt.  
·  Jeder zweite Industriebetrieb berichtet über massiven Konjunktureinbruch im Jahres-

verlauf 2009. 
·  Für 27 % der Baubetriebe hat sich die Auftragslage verschlechtert.  
·  Im Großhandel ist der Umsatz bei  75% der Händler rückläufig. 
·  Beim Einzelhandel ist ein Konsumeinbruch noch nicht signifikant spürbar. Einbrüche 

wurden durch Preisreduzierungen in großem Stil bisher abgefedert. 
·  36% der  produktionsnahen Dienstleister berichten von einer Verschlechterung der 

Geschäftslage. 
 
·  2009 ist die Zahl der Personen in Kurzarbeit immer stärker angestiegen (Steigerung der 

Kug-Anzeigen 2009 um 200%). Frühestens für das Jahresende 2009 wird eine positive 
Trendwende erwartet, da bei der sich abzeichnenden leichten wirtschaftlichen Verbesse-
rung ein Rückgang der Kug-Bezieher erwartet wird. Der Zeitpunkt ist jedoch nicht ver-
lässlich bestimmbar.  Der Rückgang für Mönchengladbach wird im Landesdurchschnitt 
liegen.                                                                                                                                                            

 

·  Der Bestand an Bedarfsgemeinschaften wird sich im gesamten Jahr 2010 auf erheblich 
höherem Niveau als 2009 bewegen (bei ca. 18.500).  

 
·  Zunahme der Zugänge im Bereich SGB II (inkl. Rechtskreiswechsler) um +13,4% in 

2009. In 2010 wird dieser Wert nochmals überschritten. Zunahme wird insbesondere von 
Hilfebedürftigen mit Einkommen aus Erwerbstätigkeit erwartet sowie von  Beziehern von 
Arbeitslosengeld I, welche aufstockende Leistungen  aus dem SGB II erhalten (sog. AlgI-
Aufstocker).. 

 
·  Durch vermehrte Übertritte aus dem Alg I Bezug in den Rechtskreis des SGB II wird ins-

besondere für das 2. Halbjahr 2010 mit negativer Entwicklung im SGB II Bereich gerech-
net. Im dritten  Quartal 2009 sind 21% der Kunden nach Erschöpfung des ALG I An-
spruchs in den Rechtskreis  SGB II übergetreten. Diese Entwicklung ist langfristig stabil. 
Es wird eine Zunahme dieser Quote 2010 erwartet. 

 
 
 
Rahmenbedingungen 2010  
Nach Stand Januar 2010 hat  die gesamtwirtschaftliche Leistung im Jahr 2009 um 5,0 % 
abgenommen. Nachdem Anfang des Jahres 2009 eine starke Verschlechterung der ge-
samtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen eingetreten war, wurde zum Jahresende erkenn-
bar, dass die Auswirkungen der Rezession im Bereich SGB II noch nicht so gravierend wie 
zunächst eingeschätzt waren. Diese ungewöhnlich hohen Unsicherheiten bei der Einschät-
zung der Entwicklung der ökonomischen Rahmenbedingungen führen zu einem großen 
Prognoserisiko.  
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Nach den unterschiedlichen Szenarien der Entwicklung der Eckwerte der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung der Bundesregierung vom Herbst 2009 geht die Bundesregierung davon 
aus, dass sich im Jahr 2010 das Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt gegenüber dem Vorjahr 
um 1,2% erhöhen und bundesweit der Bestand an Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt  4,1 
Mio. betragen wird.  
 
 

Quellen:  

·  Arbeitsmarktbericht Dezember 2009, 

·  Zwischenbericht IAB-Arbeitsmarktprojektion v. 10.06.09.  

·  Auswertung des lokalen Beschäftigungsmonitors MG, regionale Abschätzung der Beschäftigungsrisiken nach 88 

Branchen. 

·  Planungsbrief 1, 2010, RD NRW vom 30.07.2009 

·   Einschätzung der Entwicklung 2009 im Geschäftsführerbrief Nr. 3 vom 12.07.2009, 

·  Strategiepapier der RD NRW vom  29.05.2009, Risikoanalyse und Entwicklungszenarien einschl. Ergänzungen vom 
19.10.2009. 

 
·  Strukturanalysen und Standortbefragungen für die Stadt Mönchengladbach sowie die für den Rhein-Kreis Neuss der 

IHK Mittlerer Niederrhein (Mai 2009). 
 

·  Konjunkturbericht der IHK Mittlerer Niederrhein Sept. 2009 

 

2.3 Entwicklung der Kundenzahlen der ARGE Mönchen-
gladbach 
 

Im Dezember 2009 waren in Mönchengladbach 11.403 Personen arbeitslos  gemeldet, die 

dem Rechtskreis des SGB II zuzuordnen sind  Dies entspricht einem Anteil von  78%  an 

allen Arbeitslosen in der Stadt Mönchengladbach. Dieser Anteil hat sich auf diesem Niveau 

im Gesamtjahr 2009 stabilisiert. 

 

Im Dezember 2009 waren in Mönchengladbach 35.938 Personen  in 17.903 Bedarfsgemein-

schaften hilfebedürftig. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften  war im Dezember 2009 um 

2,3% geringer als im Vorjahresmonat. 

 

Die Zahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen  (eHb) ist gegenüber dem Vorjahresmonat im 

Dezember 2008 um  1289 auf 24.390 gesunken. 

Als erwerbsfähig gelten Personen zwischen 15 und 65 Jahren, die nicht durch Krankheit  

oder Behinderung auf absehbare Zeit außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen 

des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein. 
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Hilfebedürftig ist, wer seine Eingliederung in Arbeit sowie seinen Lebensunterhalt und den 

Lebensunterhalt der mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen nicht oder 

nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem nicht durch Aufnahme einer 

zumutbaren Arbeit oder dem zu berücksichtigenden Einkommen oder Vermögen sichern 

kann und die erforderliche Hilfe auch nicht von anderen (beispielsweise Angehörigen, ande-

ren Leistungsträgern) erhält.  

 

 

 

 

 

 

2.4 Kundensegmentierung  
 

Die Arge Mönchengladbach stellt für ihre Kundinnen und Kunden eine ganzheitliche Betreu-

ung sicher. Es muss der individuelle Unterstützungsbedarf des Kunden erkannt werden, um 

auch die individuell passgenaue Maßnahme und zielorientierte arbeitsmarktpolitische In-

strumente einzusetzen.  

 

2.4.1 4-Phasen-Modell 

 

In 2009 wurde das 4-Phasen-Modell der Integrationsarbeit in der Fläche eingeführt. 

Dieses Prozessmodell beschreibt sämtliche Arbeitsschritte von der Erfassung eines Kun-

denprofils über die beraterische bzw. vermittlerische Begleitung des Kunden bis zu seiner 

Eingliederung und bildet somit das gesamte Leistungsspektrum der Integrationsarbeit ab. 

Das „4-Phasen-Modell der Integrationsarbeit“ orientiert sich dabei an den vier Kernelemen-

ten des Integrations- bzw. Vermittlungsprozesses: Profiling, Zielfestlegung, Strategieauswahl 

und Umsetzung. 

Das Profiling umfasst eine Gesamtbetrachtung von Stärken und Schwächen und soll damit 

die bislang sehr dominierende Defizitorientierung korrigieren. Im Rahmen der Stärkenanaly-

se werden daher alle beruflichen und die übergreifenden Kompetenzen erfasst. Erst in einem 

zweiten Schritt werden gemeinsam mit dem Kunden oder der Kundin die Aspekte erarbeitet, 
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die einer Vermittlung bzw. Integration im Wege stehen und an denen im Rahmen der Integ-

rationsarbeit systematisch gearbeitet werden muss. Hierbei wird zwischen vermittlungsrele-

vanten Handlungsbedarfen unterschieden, die entweder in der Person des Kunden liegen 

und die Schlüsselgruppen Qualifikation, Leistungsfähigkeit und/oder Motivation tangieren, 

und Handlungsbedarfen, die im jeweiligen persönlichen Umfeld des Kunden / der Kundin 

liegen und durch die Schlüsselgruppen persönliche Rahmenbedingungen und/oder Spezifi-

sche Arbeits- und Ausbildungsmarktchancen beschrieben werden. 

Die gesamthafte Betrachtung von Stärken- und Potenzialanalyse mündet in eine Integrati-

onsprognose ein. Im Abgleich von Stärken und Potenzialen nimmt die Vermittlungsfachkraft 

eine Einschätzung vor, welches arbeitsmarktliche Ziel mit dem Kunden / der Kundin in wel-

chem Zeitraum realistisch erreichbar ist. Dabei wird in einem ersten Schritt unterschieden, ob 

auf Basis der festgestellten Stärken und Potenziale eine Integration in den 1. Arbeitsmarkt 

bzw. eine Eingliederung innerhalb von 12 Monaten realistisch/wahrscheinlich ist oder aber 

nicht. Ist eine Integration in den 1. Arbeitsmarkt/eine Eingliederung binnen 12 Monaten rea-

listisch/ wahrscheinlich, wird von einem integrationsnahen Profil gesprochen; ist dies nicht 

realistisch/ wahrscheinlich, handelt es sich um eine komplexe Profillage. Die Profillagen be-

schreiben somit – vergleichbar einem Koordinatensystem – den Zusammenhang von vermitt-

lerisch relevanten Handlungsbedarfen und zeitlicher Integrationsprognose. Insgesamt erge-

ben sich danach sechs Profillagen. Markt-, Aktivierungs- und Förderprofile beschreiben in-

tegrationsnahe Profillagen, Entwicklungs- Stabilisierungs- und Unterstützungsprofile be-

schreiben komplexe Profillagen. Die Profillagen stellen eine Synthese und Weiterentwicklung 

des Konzepts Kundengruppen im SGB III und des Konzepts Betreuungsstufen im SGB II dar 

und integrieren beide in ein neues rechtskreisübergreifendes Profillagensystem. 

In der zweiten Phase vereinbart die Vermittlungsfachkraft ausgehend vom Profiling gemein-

sam mit dem Kunden oder der Kundin ein realistisch erreichbares arbeitsmarktliches Ziel. 

Bei Kundinnen und Kunden mit komplexen Profilen wird dies eher einem mittelfristigen Ziel 

bzw. Fernziel entsprechen, so dass hier entsprechende Teilziele abgeleitet und mit dem 

Kunden/ der Kundin vereinbart werden können. 

Basierend auf den im Rahmen des Profilings diagnostizierten vermittlerischen Handlungsbe-

darfen werden in der dritten Phase individuell zugeschnittene Handlungsstrategien oder auch 

Strategiebündel von der Vermittlungs-/Integrationsfachkraft ausgewählt, die die erkannten 

Problemlagen gezielt adressieren. 

Die Umsetzung und Nachhaltung des schrittweise erarbeiteten Integrationsfahrplans beginnt 

mit dem Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung. 
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2.4.2 Kundenkontaktkonzept der Arge Mönchengladbach  

 

Neben einer stetigen Verbesserung und Sicherstellung der Datenqualität ist es zur Leistung 

erfolgreicher Arbeit unabdingbar, die Lebenssituation, die Potenziale und auch die Bedarfe 

der zu betreuenden Personen genau zu kennen. Dies ist nur möglich, in dem regelmäßig 

und zielorientiert qualifizierte Beratungsgespräche geführt werden. 

Zu diesem Zweck hat die Arge Mönchengladbach ein Kontaktdichtekonzept entwickelt, wel-

ches im Jahr 2010 die Mindeststandards in diesem Kontext definiert. Es bezieht sich grund-

sätzlich auf alle arbeitslosen Leistungsempfängerinnen und –Empfänger. Die Ausgestaltung 

des Kontaktdichtekonzeptes richtet sich an der Art der Kontakte aus; hier wird unterschieden 

zwischen Erst- und Folgekontakten. Neukunden erhalten noch am Tage ihrer ersten Vor-

sprache einen Termin bei der Eingangsberatung. In diesem Erstgespräch wird die Betreu-

ungsstufe festgelegt und in der Regel eine Eingliederungsvereinbarung abgeschlossen. Die 

zeitliche Dichte der Folgekontakte richtet sich nach den vergebenen Profillagen. 
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3. Ziele der Arge für Beschäftigung Mönchengladbach  
 

3.1 Allgemeine Zielsetzung der Arge-Mönchengladbach  
 
Vorrangiges Ziel der ARGE- Mönchengladbach ist die nachhaltige Integration von Arbeitsu-

chenden in den ersten Arbeitsmarkt. Hierzu unterstützt die ARGE arbeitslose SGB II Emp-

fänger, die einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz suchen, mittels Vermittlung, Förderung und 

Qualifizierung. Im Verbund mit der örtlichen Arbeitsagentur wird Arbeitgebern ein professio-

neller Service für die Personalgewinnung angeboten. Dabei stehen die Erwartungen des 

Arbeitgebers und die Kenntnisse der Fähigkeiten der Arbeitslosen im Vordergrund. 

Die ARGE Mönchengladbach versteht sich als Dienstleister auf dem Arbeitsmarkt und als 

sozialpolitischer Akteur in der Stadt.  Die ARGE richtet öffentlich geförderte Beschäftigungs-

formen ein, um Teilhabe an Arbeit in gesellschaftlich akzeptierten Beschäftigungsbereichen 

für Kunden mit Vermittlungshemmnissen zu schaffen. 

Die verfassungsrechtlich geforderte Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist in der 

Arbeitswelt trotz vieler Fortschritte noch nicht erreicht. Gender Mainstreaming begreift sich 

als eine Strategie zum Lösen von überholten Stereotypen und zur Erreichung der Gleichstel-

lung der Geschlechter. Die ARGE-Mönchengladbach ist dieser Strategie besonders ver-

pflichtet.  

Der zielgerichtete Einsatz der arbeitsmarktpolitischen Instrumente als Individualhilfe berück-

sichtigt Zielgruppenkonzeptionen in besonderem Maße. 

Die ARGE entwickelt sinnvolle Förderketten für Arbeitslose, die nicht nur eine Maßnahme, 

sondern viele und oft kleine und überschaubare Schritte zur beruflichen Weiterentwick-

lung benötigen.  

 

3.2 Planung operativer  Zielsetzung 2010 

Der Zielplanungsprozess 2010 baut auf den Erfahrungen der letzten Jahre auf.   

Die Bundesagentur für Arbeit übernimmt auch in 2010 im Rahmen ihres gesetzlichen Auftra-

ges die Durchführung des Planungsprozesses, soweit die Leistungen der Bundesagentur 

betroffen sind. Auf kommunaler Ebene werden lokale Ziele vereinbart. 
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Die Zielplanung seitens der Arge-Mönchengladbach 2010 folgt  dem Anspruch, die Leis-

tungsfähigkeit  weiterhin realistisch zu steigern und orientiert sich an den bisher erreichten 

Ergebnissen ambitionierter lokaler Zielwerte unter Berücksichtigung regionaler Besonderhei-

ten.  

Dabei sind die Leistungen der Grundsicherung darauf auszurichten, dass durch eine Er-

werbstätigkeit Hilfebedürftigkeit vermieden oder beseitigt, die Dauer der Hilfebedürftigkeit 

verkürzt oder der Umfang der Hilfebedürftigkeit verringert wird und die Erwerbsfähigkeit des 

Hilfebedürftigen erhalten, verbessert oder wiederhergestellt wird. 

 

Die geschäftspolitischen Schwerpunkte SGB II für das Jahr 2010: 

�  Zugänge managen 

�  Bewerberorientierte Integrationsarbeit verbessern 

�  Marktchancen bei Arbeitgebern nutzen 

�  Jugendliche an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt heranführen 

�  Geringqualifizierte aus- bzw. weiterbilden 

�  Rechtmäßigkeit der Leistungsgewährung sicherstellen 

 

 leiten sich aus dem Zielsystem ab und konkretisieren die Handlungsschwerpunkte, welchen 

auch 2010 eine Zielerreichung realisiert   werden soll. 

 

Zielsystem SGB II 2010  
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Demnach wurden folgende Ziele für das Jahr 2010 formuliert: 
 

1. Verringerung der Hilfebedürftigkeit (passive Leistungen,ALG II und Sozialgeld); 
darüber hinaus werden kommunale Ausgaben (Leistungen für Unterkunft und 
Heizung und einmalige Beihilfen) beplant. 

 
2. Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit. 

 
3. Langzeitbezug vermeiden  

 
4. Kundenzufriedenheit 

 
5. Erreichen eines Indexes aus Prozessqualität 
 

 
 
Planungsprozess 
 
Im Einzelnen sind  die passiven Leistungen und die  Integrationsquote zu beplanen.  

 

�  Summe passiver Leistungen  

Der Zielwert gibt an, wie sich die Summe der passiven Leistungen (ohne SV-

Beiträge) im Vergleich zum Vorjahr verändern soll. Die Entwicklung der Summe pas-

siver Leistungen um den Zielwert erfolgt auf Basis des Istwertes am Jahresende 

2009.  

Zu den passiven Leistungen zählen Arbeitslosengeld II und Sozialgeld. 

 

�  Integrationen  

Der Zielindikator „Integrationen“ ist definiert als die Veränderung des Anteils der im  

Berichtszeitraum in Ausbildung oder Erwerbstätigkeit (abhängige sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt oder selbständige Tätigkeit mit 

mindestens 15 Wochenstunden sowie Eingliederungen mittels Beschäftigungszu-

schuss nach §16a SGB II) integrierten erwerbsfähigen Hilfebedürftigen an allen zu 

aktivierenden erwerbsfähigen Hilfebedürftigen.   

 

 

Verbesserungen und Optimierungspotentiale sollen unter Würdigung der  beschriebenen  

Rahmen- und Arbeitsmarktbedingungen insbesondere durch Optimierung von Arbeitspro-

zessen, integrationswirksame Produkteinsatzsteuerung, effiziente Mittelbewirtschaftung, Be-

standspflege und –aktivierung sowie Verbesserung des Datenqualitätsmanagements neben 

den bereits bestehenden operativen Steuerungs- und Handlungskonzeptionen  (Binnensteu-

erungskonzept 2010 und geschäftspolitische Schwerpunkte 2010) realisiert werden. 

Die Arge Mönchengladbach beteiligte sich für 2010 aktiv am bundesweiten Planungsprozess 

SGB II und vereinbart quantifizierte Zielwerte zu den Zielindikatoren: 
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4. Maßnahmeplanung und  Instrumenteneinsatz 
 

Die Grundlage für den Einsatz der Planung der einzelnen Arbeitsmarktinstrumente ist die im 

Jahre 2009 erreichte Wirksamkeit zur Integration auf den ersten Arbeitsmarkt. 

Die Maßnahmeplanung für das Jahr 2010 erfolgt entsprechend der derzeitigen 

rechtlichen Grundlagen und lokalen Analysen zu einzelnen arbeitsmarktpolitischen 

Instrumenten nach folgender Struktur: 

4.1 Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt verbessern 

4.2 Beschäftigung begleitende Leistungen 

4.3 Spezielle Maßnahmen für Jüngere 

4.4 Beschäftigung schaffende Maßnahmen 

4.5 Freie Förderung 

4.6 Weitere Eingliederungsleistungen 

4.7 Besondere Zielgruppen 

 

4.1 Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt verbessern 

 

4.1.1 Beratung und Unterstützung bei der Arbeitssuc he 

Mit dem Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente wurden 

Leistungen der aktiven Arbeitsförderung zusammengefasst.  

Die Förderung aus dem Vermittlungsbudget fasst die bisherigen Leistungen UBV 

(Unterstützung der Beratung und Vermittlung §45 SGB III, alt) und Mobilitätshilfen 

(§53 SGB III, alt) zusammen. Mit der Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen 

Instrumente im SGBIII wurde der §45 zum 01.01.09 implementiert, hierbei handelt 

es sich um eine vermittlungsunterstützende Leistung, die Ausbildungssuchende, von 

Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsuchende und Arbeitslose bei der Anbahnung oder 

Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung fördern soll, sofern dies für 

die berufliche Eingliederung erforderlich ist. Die neue Leistung bietet individuelle 

Hilfen, um bestehende Vermittlungshemmnisse kompensieren zu können. 

Wesentliches Ziel der Neuausrichtung war es, die Anzahl der Arbeitsmarktinstrumente 

zu reduzieren und die verbleibenden Produkte einfacher, individueller und 

zugleich flexibler zu gestalten. Gleichzeitig wurde den Akteuren vor Ort mehr Entschei-

dungsspielraum eingeräumt. 
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4.1.2 Förderung von Maßnahmen zur Aktivierung und b eruflichen 
Eingliederung (§46 SGBIII) 

 
Diese Maßnahmeart ist zum Jahresbeginn 2009 in das SGB III aufgenommen worden 

und hat die bisherigen Trainingsmaßnahmen ersetzt.  

Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach §46 SGB III  haben unter-

schiedlichste Ausprägungen und Zielsetzungen. Diese erstrecken sich u. a. über die Heran-

führung an den Ausbildungs-und Arbeitsmarkt, Feststellung, Verringerung oder Beseitigung 

von Vermittlungshemmnissen, Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschäftigung, 

Heranführung an eine selbständige Tätigkeit oder Stabilisierung der Beschäftigungsaufnah-

me. Die Basis der Angebote wird wieder durch standardisierte Maßnahmen dargestellt.  

Betriebliche Trainingsmaßnahmen nach § 48 SGB III werden durch die Neuausrichtung der 

arbeitsmarktlichen Instrumente durch Maßnahmen bei Arbeitgeber nach § 46 SGB III abge-

löst. Durch die damit verbundene direkte Praxiserfahrung bei einem konkreten Arbeitgeber 

hat dieses Instrument eine hohe Integrationswirkung. 

 

4.1.3 Ganzheitliche Integrationsleistung (GANZIL II ) 
 
 
Ganzheitliche Integrationsleistungen beruhen auf den Rechtgrundlagen des § 46 Abs.1 S.1 

SGB III in Verbindung mit§ 16 Abs.1 SGB II und sind eine Kombination beider Produkte. 

 

�  Ziel dieser Leistung  

 Ziel der Ganzheitlichen Integrationsleistung (Ganzil II) ist es, durch eine Potenzialanalyse/ 

Aktivierung / Qualifizierung und Unterstützung der Teilnehmer auf einen 

Integrationserfolg hinzuwirken, um Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II zu reduzieren bzw. zu 

beenden. Zur Steigerung der Durchführungsqualität sind wöchentlich zwei Präsenztage mit 

den TeilnehmerInnen in der Zuweisungsdauer vertraglich vereinbart.  

Mit dieser Leistung steht ein Produkt zur Verfügung, das den Kunden zur ganzheitlichen In-

tegrationsunterstützung angeboten werden kann. Dabei können auch sozialintegrative An-

sätze zur individuellen Hemmnisbeseitigung zum Einsatz kommen. 

 

�  Personengruppe 

 Zu den Teilnehmern gehören integrationsfähige erwerbsfähige Hilfebedürftige und erwerbs-

fähige Hilfebedürftige mit verstärktem Unterstützungsbedarf zur Überwindung von Hemmnis-

sen im Integrationsprozess bzw. Qualifizierungsdefiziten. 

 

Hier wurden für beide Standorte insgesamt 1720 Teilnehmerplätze über das Regionale Ein-

kaufszentrum NRW eingekauft.   
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4.1.4 Integrationsmaßnahme für große Bedarfsgemeins chaften  
 
Im Hinblick auf den in NRW überproportional ausgeprägten Anteil der Leistungsempfänger in 

großen Bedarfsgemeinschaften wurde ein zusätzliches Leistungsangebot auf der Grundlage 

der §§ 37 und 48 SGB III durch den regionalen Einkauf zur Verfügung gestellt. 

 Die Leistung ist auf die Problemlagen großer Bedarfsgemeinschaften (ab 4 Personen) aus-

gerichtet. Mitglieder großer Bedarfsgemeinschaften sollen im Rahmen eines sozialintegrati-

ven Coachings an den Arbeits- und/ oder Ausbildungsmarkt herangeführt und in diesen in-

tegriert werden. 

Ziel der Leistung ist es, die Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II zu reduzieren bzw. zu been-

den. Hierbei sind auch Integrationsfortschritte, wie beispielsweise die Aufnahme einer ge-

ringfügigen Beschäftigung oder einer Teilzeitbeschäftigung erwünscht. 

Für dieses Projekt gelten drei Förderziele: 

 

·  Förderziel I 
Ein Teilnehmer gilt als erfolgreich integriert, wenn er 

·  eine mindestens 30 Stunden wöchentlich umfassende sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung nach dem SGB III auf dem ersten Arbeitsmarkt oder 

·  eine betriebliche Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) bzw. Handwerks-

ordnung (HWO) 

mindestens drei Monate ununterbrochen ausgeübt hat. 

 

·  Förderziel II 
 

Für den Teilnehmer wird eine erfolgreiche Integration im Sinne eines Integrationsfortschrittes 

erreicht, wenn er eine weniger als 30 Stunden wöchentlich umfassende sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigung nach dem SGB III auf dem ersten Arbeitsmarkt mindestens drei Mo-

nate ununterbrochen ausgeübt hat. 

 

·  Förderziel III 
 

Für den Teilnehmer wird eine erfolgreiche Integration im Sinne eines Integrationsfortschrittes 

erreicht, wenn er eine mindestens 5 Stunden wöchentlich umfassende geringfügige Beschäf-

tigung im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV auf dem ersten Arbeitsmarkt mindestens drei 

Monate ununterbrochen ausgeübt hat. 

 
Die Arge Mönchengladbach hat für dieses Projekt monatlich 15 Teilnehmerplätze eingekauft, 

die in einem Zuweisungszeitraum ab Januar 2010 bis Dezember 2009 realisiert werden. 
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4.1.5 Maßnahmen zur Vermittlung mit intensiver Betr euung und 

Anwesenheitspflicht 

 

�  Ausgangssituation 

Im Rechtskreis SGB II benötigt ein Teil der Kunden eine intensive und umfassende Betreu-

ung im Eingliederungsprozess. Den Teilnehmern soll die Möglichkeit eröffnet werden, die 

Maßnahmeelemente komplett in Anspruch zu nehmen und damit auf eine Eingliederung in 

den Arbeitsmarkt hinzuwirken. Auch bei eventuell entstehenden Fehlzeiten sollte dies ge-

währleistet sein. 

 

�  Zielsetzung 

Für diesen Kundenkreis wurde eine Vermittlungsmaßnahme mit flexiblen Präsenztagen bei 

ständiger Anwesenheitspflicht entwickelt. Die individuelle Zuweisungsdauer der Teilnehmer 

verlängert sich entsprechend der Fehltage. Dadurch geht die Intensität der Betreuung nicht 

verloren und das Maßnahmeziel, durch festgelegte Strukturen der Aktivierung und Unterstüt-

zung der Teilnehmer den Eingliederungserfolg herbeizuführen und die geforderte Eingliede-

rungsquote zu erreichen, kann durchgehend verfolgt werden. 

 

�  Leistungsgegenstand 

Gegenstand der Maßnahme nach § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 46 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB III ist 

die berufliche Eingliederung und Stabilisierung durch intensive aktive Begleitung und Unter-

stützung der Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschäftigung im Sinne des § 25 

Abs. 1 S. 1 SGB III. 

 

Maßnahmeelemente 

Die Maßnahme beinhaltet neben den individuellen Vermittlungsbemühungen und der Stabili-

sierung der Beschäftigung folgende festgelegte Unterstützungselemente: 

·  Informationen zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 

Überblick über den aktuellen Arbeits- bzw. Ausbildungsmarkt in der Region/bundesweit/ggf. 

europaweit sowie Ausblick auf künftige Entwicklungen, Arbeitsbedingungen und Anforderun-

gen. 

·  Analyse und Aufarbeitung des Bewerberprofils 

-  Erhebung der persönlichen und berufsrelevanten Daten, Bearbeitung und  

Aktualisierung aller Daten,  

-  Prüfung der Aktualität/Anerkennung von Zertifizierungen und Qualifikationen, 

-  ggf. Feststellung der vorhandenen Deutschkenntnisse (je nach Teilnehmerstruktur), 
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-  Feststellung der realistischen Eingliederungschancen auf dem erreichbaren  

Arbeitsmarkt, 

-  Bewerbungscoaching und Eigenbemühungen, 

-  Überarbeitung der Bewerbungsunterlagen und regelmäßige Überprüfung  

ausgehender Bewerbungen, 

-  konstruktiv kritische Reflektion bisheriger Aktivitäten des Bewerbers, Analyse  

fehlgeschlagener Bewerbungen und Vorstellungsgespräche, 

-  Training marktadäquaten Bewerber- und Vorstellungsverhaltens, 

-  Steigerung der beruflichen Mobilität und Flexibilität (Nutzung ÖPNV, Vereinbarkeit  

Familie und Beruf etc.), insbesondere auch durch Darstellung alternativer Beschäfti-

gungsmöglichkeiten (u.a. Zeitarbeit, Selbständigkeit, Chancen Nebenverdienst oder 

befristeter Beschäftigungsverhältnisse), 

-  Unterstützung bei der Gestaltung konstruktiver Eigenbemühungen  

-  Information über die Möglichkeiten der JOBBÖRSE, der Online-Bewerbung auf  

eigenen Homepages und über den elektronischen Versand von 

Bewerbungsunterlagen, Training der hierfür notwendigen  Anwendungen (Erstellung 

von Worddokumenten, Präsentationen, E-Mail-Versand, Website-Erstellung etc.). 

·  Elemente der intensiven Aktivierung: 

-  Stärkung der Eigeninitiative und Motivation; positives Denken, 

-  gezielte beraterische Hilfestellung zur Beseitigung individueller Hemmnisse, 

 praktisches Aufzeigen von Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich des 

Kommunikationverhaltens, des Erscheinungsbildes und der Körpersprache etc. (ggf. 

mit entsprechender technischer Unterstützung), 

-  Information über generelle Hilfen zur Beschäftigungsaufnahme, 

-  gemeinsame Entwicklung fallangemessener Selbstvermarktungs- und  

Netzwerkstrategien, 

·  Wirtschaftliches Verhalten: 

Bei Teilnehmern ist Sensibilität und Bereitschaft zu wecken, um eigene finanzielle Res-

sourcen sinnvoll und wirtschaftlich einzusetzen (z. B. Umgang mit knappen Ressourcen, 

Erhöhung der Einnahmen/Verringerung der Ausgaben). 

 

Zuweisungsdauer/Präsenzzeit 

Die Teilnehmer können in die Maßnahme sowohl in Voll- als auch in Teilzeit zugewiesen 

werden. Die Teilnahme in Vollzeit umfasst 39 Stunden pro Woche. Die tägliche Inanspruch-

nahme der Teilnehmer darf neun Zeitstunden inkl. angemessener Pausenzeiten nicht über-

schreiten. 

Die individuelle Zuweisungsdauer eines Teilnehmers wird von der Grundsicherungsstelle 

festgelegt.  
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Die Zuweisungsdauer beträgt mindestens drei und maximal acht Wochen. Die festgelegte 

individuelle Zuweisungsdauer bezieht sich auf die tatsächliche Teilnahme an der Maßnahme. 

Fehlzeiten, wie z.B. Zeiten der Arbeitsunfähigkeit verlängern die Teilnahme an der Maßnah-

me entsprechend. Die individuelle Zuweisungsdauer eines Teilnehmers geht nicht über das 

Ende der Gesamtmaßnahme hinaus. 

Für die Teilnehmer besteht eine tägliche Anwesenheitspflicht (Präsenzzeit). Termine zur 

Vorstellung bei einem Arbeitgeber gelten als Präsenzzeiten. Sie sind vom Auftragnehmer zu 

organisieren und zu genehmigen.  

 

·  Besonderheiten 

Der Auftragnehmer hat während der ersten sechs Monate nach Beschäftigungsaufnahme 

des Teilnehmers eine Nachbetreuung zur Stabilisierung der Beschäftigung sicher zu stellen. 

Diese konzentriert sich insbesondere auf die Begleitung und die Konfliktintervention, um Be-

schäftigungsabbrüche zu verhindern. Die nachgehende Betreuung setzt voraus, dass der 

Teilnehmer einverstanden ist und der eventuell notwendigen Kontaktaufnahme mit seinem 

Arbeitgeber zustimmt. 

 

Die Arge Mönchengladbach hat dieses Produkt für 2010 erstmalig über das regionale Ein-

kaufszentrum eingekauft und hält monatlich 20 Teilnehmerplätze vor. 

 

4.1.6 Aktivcenter 

 

�  Ausgangssituation 

Im Zuge der Feststellung der integrationsrelevanten Potenziale bei einem Teil der erwerbs-

fähigen Hilfebedürftigen über 25 Jahre ergeben sich komplexe vermittlungsrelevante Hand-

lungsbedarfe im Bereich Leistungsfähigkeit und Motivation, die eine strukturierte Unterstüt-

zung bei individuellen Problemlagen erforderlich machen. 

 

�  Zielsetzung  

Vorrangiges Ziel ist es, erwerbsfähige Hilfebedürftige durch Unterbreitung niedrigschwelliger 

Angebote im Vorfeld von Qualifizierung und Beschäftigung intensiv zu aktivieren und damit 

an den Beschäftigungsmarkt heranzuführen. Mit der Teilnahme an dem Aktivcenter wird 

Kunden mit ausgeprägtem Unterstützungsbedarf die Möglichkeit eröffnet, eigene Hand-

lungskompetenzen zu entwickeln und zu stärken. Durch aktives Fördern und Fordern wird 

die Entwicklung von Handlungsalternativen unterstützt. 

 

Die Aktivierung wird durch intensive sozialpädagogische Begleitung ergänzt. 
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�  Leistungsgegenstand  

Gegenstand der Maßnahme ist die Kombination aus Elementen zur 

·  Heranführung der Teilnehmer an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt (§ 16 Abs. 1 SGB II 

i.V.m. § 46 Abs. 1 S.1 Nr. 1 SGB III),  

·  Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen (§ 16 Abs. 1 

SGB II i.V.m. § 46 Abs. 1 S.1 Nr. 2 SGB III), 

·  Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschäftigung (§ 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 46 

Abs. 1 S.1 Nr. 3 SGB III) und  

·  Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme (§ 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 46 Abs. 1 S.1 

Nr. 5 SGB III). 

 

Die Aktivierung, Heranführung und Eingliederung in das Ausbildungs- und Beschäftigungs-

system soll im Maßnahmeverlauf vorrangig durch Einbindung der Teilnehmer in projektbe-

zogenes Arbeiten  erreicht werden. Klassische Methoden der Kenntnisvermittlung sind nicht 

gefordert. 

 

�  Zielgruppe  
 

Teilnehmer sind in der Regel erwerbsfähige Hilfebedürftige über 25 Jahre mit ausgeprägtem 

Unterstützungsbedarf, die 

·  auf andere Weise nicht erreicht werden können, um sie für eine berufliche Qualifizie-

rung oder eine Beschäftigungsaufnahme zu motivieren und schrittweise heranzufüh-

ren und 

·  wegen der in ihrer Person liegenden Gründe ohne diese Förderung nicht bzw. noch 

nicht eingegliedert werden können. 

 

�  Maßnahmestruktur und -inhalt 
 
Zeitlicher Umfang 

Die individuelle Zuweisungsdauer eines Teilnehmers wird von der Grundsicherungsstelle 

festgelegt. Sie beträgt in der Regel 6 Monate und höchstens 9 Monate. 

 

Die individuelle Zuweisungsdauer kann in begründeten Einzelfällen bis zu einer Dauer von 

insgesamt 12 Monaten verlängert werden. Die Verlängerung der Zuweisungsdauer hat min-

destens zwei Wochen vor Ablauf der ursprünglich festgelegten Zuweisungsdauer zu erfol-

gen. Hierüber entscheidet der zuständige Ansprechpartner der Grundsicherungsstelle. Hier-

bei sind vom Auftragnehmer die weiterhin bestehenden Hemmnisse konkret zu benennen, 

die Strategie zu deren Behebung darzulegen sowie der Aktivierungs- und Eingliederungsplan 

vorzulegen. 
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Maßnahmeinhalt 

a) Projektbezogene Arbeiten 

Unter einem Projekt in diesem Sinne werden Ansätze verstanden, die im Rahmen einer in 

sich geschlossenen Aufgaben-/Themenstellung ganzheitlich 

·  die Förderung der Schlüsselqualifikationen, 

·  das Kennenlernen praktischer Tätigkeiten, 

·  die Vermittlung theoretischer Inhalte insbesondere in den im Los- und Preisblatt be-

nannten Berufsfeldern und 

·  die Aufarbeitung schulischer Defizite 

ermöglichen. Klassische Methoden der Kenntnisvermittlung sind hier ausdrücklich nicht ge-

fordert. 

 

b) Querschnittsaufgaben 

·  Kompetenzbilanzierung 

Im Rahmen des Maßnahmeverlaufs soll ausgehend von den Beobachtungen und 

Gesprächsergebnissen ein umfassendes Bild über vorhandene Potenziale und Res-

sourcen der Teilnehmer gewonnen werden. Es sollen ausdrücklich keine klassischen 

Profiling- und Feststellungsverfahren durchgeführt werden. Diese Beobachtungen 

sind Grundlage für die Planung des Aktivierungsprozesses und dessen kontinuierli-

che Weiterentwicklung im Rahmen des Aktivierungs- und Eingliederungsplanes. 

Die Aktivierung ist am Kompetenz- statt am Defizitansatz auszurichten. Dies beinhal-

tet, dass Lernsituationen zu schaffen sind, die an vorhandenen Kenntnissen und 

Kompetenzen anknüpfen und in denen die Teilnehmer ihre Fähigkeiten erkennen und 

zur Entfaltung bringen können. 

 
·  Schlüsselkompetenzen 

Insbesondere sollen gefördert werden:  

o Persönliche Kompetenzen (z.B. Motivation, Leistungsfähigkeit, aber auch 

Selbstbild, Selbsteinschätzung) 

o Soziale Kompetenzen (z.B. Kommunikation, Kooperation/Teamfähigkeit, Kon-

fliktfähigkeit, Aufbau von Tagesstrukturen über einen längeren Zeitraum) 

o Methodische Kompetenzen (z.B. Problemlösung, Arbeitsorganisation, Lern-

techniken, Einordnung und Bewertung von Wissen) 

o IT - und Medienkompetenz (z.B. selbständige Anwendung und zielgerichtete 

Nutzung von Informations- und Kommunikationstechniken, Printmedien sowie 

VerBIS). 
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·  Sozialpädagogische Begleitung 

Die Heranführung und Eingliederung in das Ausbildungs- und Beschäftigungssystem 

soll insbesondere durch intensive sozialpädagogische Betreuung erreicht werden. 

 

Zu den Aufgaben der sozialpädagogischen Begleitung gehören: 

o Koordinierung der Förderverläufe (die sozialpädagogische Begleitung plant, 

fördert, organisiert, koordiniert, begleitet und dokumentiert kontinuierlich indi-

viduelle Förderverläufe) 

o Begleitung des Übergangs in weiterführende Qualifizierungsangebote 

o Weitergehende Betreuung bei der Aufnahme eines Ausbildungs- bzw. Ar-

beitsverhältnisses. 

 

Zusätzliche Aufgaben der sozialpädagogischen Begleitung sind: 

o Hilfestellung bei Problemlagen (z.B. Krisenintervention), 

o Entwicklungsfördernde Beratung und Einzelfallhilfe, 

o Verhaltenstraining, 

o Sicherstellung des Zusammenwirkens der verschiedenen Akteure in der Maß-

nahme, 

o Regelmäßige Sprechstundenangebote, 

o Erstellen und Fortschreiben des Aktivierungs- und Eingliederungsplanes in 

Absprache mit den Teilnehmern und den in der Maßnahme eingesetzten Mit-

arbeitern, 

o Abstimmung der Inhalte des Aktivierungsplans mit dem Teilnehmer (Inhalt, 

Zeitpunkt und Gesprächsteilnehmer sind zu dokumentieren und dem Teil-

nehmer im Original auszuhändigen), 

o Zielvereinbarungen mit den Teilnehmern treffen und die Umsetzung kontrollie-

ren und dokumentieren, 

o Akquirieren von Stellen für betriebliche Erprobung. 

 

·  Jobcoaching 

Vermittlung und Stabilisierung der Beschäftigungsaufnahme bei der Aufnahme eines 

Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisses von unterstützungsbedürftigen Teilnehmern, 

bei denen Eingliederungsmöglichkeiten in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gese-

hen werden. 
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c) Fördereinheiten 

Zusätzlich zu den Projekten und den Querschnittsaufgaben sind Fördereinheiten bereitzu-

stellen: 

·  Allgemeiner Grundlagenbereich 

·  Berufsorientierung  

·  Bewerbungstraining 

·  Wirtschaftliches Verhalten 

·  Gesundheitsorientierung  

·  Sprachförderung 

·  Betriebliche Erprobung 

 

Stabilisierung der Beschäftigungsaufnahme 

Der Auftragnehmer hat während der ersten sechs Monate nach Aufnahme einer Beschäfti-

gung durch den Teilnehmer eine Nachbetreuung zur Stabilisierung der Beschäftigung durch-

zuführen. Diese konzentriert sich insbesondere auf die Begleitung und die Konfliktinterventi-

on, um Beschäftigungsabbrüche zu verhindern. Die nachgehende Betreuung setzt voraus, 

dass der Teilnehmer einverstanden ist und der eventuell notwendigen Kontaktaufnahme mit 

seinem Arbeitgeber zustimmt. 

 

Die Arge Mönchengladbach wird dieses Instrument erstmalig im zweiten Halbjahr 2010 ein-

setzen und 24 Teilnehmerplätze ab 01.07.2010 bereithalten. 

 

4.1.7 Qualifizierung 

Förderung der beruflichen Weiterbildung  

Die Auswahl der Bildungsziele und die Anzahl der Bildungsgutscheine erfolgt nach Analyse 

des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes unter Berücksichtigung der Wirtschafts-

krise sowie der zielgruppenspezifischen Hemmnisse des SGB II - Klientel. 

Durch forcierte und gezielte Qualifizierung der Bewerberinnen und Bewerber sollen 

bestehende Nachteile des SGB II – Klientels bei der Besetzung offener Stellen am regiona-

len und überregionalen Arbeitsmarkt ausgeglichen werden. 

Die Bildungszielplanung berücksichtigt folgende Zielgruppen: 

·  Ungelernte und Geringqualifizierte 

·  Kaufmännische und technisch-gewerbliche Fachkräfte 

·  Ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 

·  Jugendliche 

·  Frauen mit Kindern 

·  Menschen mit Migrationshintergrund 

·  Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die einer Nebentätigkeit nachgehen 
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Die ARGE MG geht davon aus, dass trotz der steigenden Arbeitslosigkeit in folgenden 

Bereichen langfristig gute Integrationschancen bestehen, sofern ein Berufsabschluss vor-

liegt. 

· Metall 

· Handwerk 

· Kfm. Berufe 

·  Logistik 

· Pflege 

 

Mit dem Bildungszielen 

·  Umschulung zum/zur Bauten- und Objektbeschichter/in 

·  Umschulung zum/zur Verkäufer/in 

·  Umschulung zum/zur Industrieelektriker/in 

·  Umschulung zum/zur Teilzurichter/in 

·  Umschulung zum/zur Fachlagerist/in 

wurden bewusst Berufe gewählt, die regulär nur eine zweijährige Ausbildung voraussetzen. 

Somit können auch die Kunden einen Berufsabschluss erlangen, für die eine Umschulung in 

einem zweijährigen Ausbildungsberuf ein passgenaues Angebot ist. 

Neben den Bildungszielen in den gewerblich-technischen, kaufmännischen und sozialpflege-

rischen Bereichen gibt es auch ein Kontingent von freien Bildungsgutscheinen. Hiermit 

soll den individuellen Qualifikationsbedürfnissen einzelner Arbeitnehmer und Arbeitnehme-

rinnen Rechnung getragen werden. 

 

Insgesamt plant die Arge Mönchengladbach für das Jahr 2010 1.357 Eintritte in Qualifizie-

rungsmaßnahmen, darunter 203 Umschulungen. Die vollständige Bildungszielplanung der 

ARGE Mönchengladbach ist im Internet unter www.arge-mg.de veröffentlicht. 

 

Grundlage für die Förderung einer Umschulung oder Weiterbildung ist § 16 (1) SGB II in 

Verbindung mit §§ 77 ff SGB III. Der Bildungsgutschein ist die Zusicherung, dass bei Teil-

nahme an einer Maßnahme der beruflichen Weiterbildung Weiterbildungskosten übernom-

men werden und die Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes weitergewährt 

werden. Die Ausgabe eines Bildungsgutscheines setzt voraus, dass in einer persönlichen 

Beratung mit dem/der zuständigen Arbeitsvermittler/in ein Profiling durchgeführt wurde und 

ein individuell notwendiger Qualifizierungsbedarf festgestellt wurde. 
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Das Absolventenmanagement beginnt bereits mit der Zuordnung von Arbeitsvermittler/innen 

zu einzelnen Bildungsmaßnahmen. Diese Arbeitsvermittler/innen stehen den SGB II - Teil-

nehmern während der Maßnahme als Ansprechpartner zur Verfügung. Vor Ablauf der Bil-

dungsmaßnahme wird jede/r Teilnehmer/in von seinem zuständigen Arbeitsvermittler/in zu 

einem Beratungsgespräch eingeladen. In diesem Beratungsgespräch werden die neu erwor-

benen Kenntnisse und Fähigkeiten in den Kundendaten erfasst, nach passgenauen Stellen-

angeboten gesucht und das weitere Vorgehen des Kunden bei der Stellensuche besprochen 

und in einer neuen Eingliederungsvereinbarung festgehalten. 

 

4.2  Beschäftigung begleitende Leistungen 
 
Zu den Förderinstrumenten in diesem Bereich gehören: 

 

�  Zuschüsse an Arbeitgeber Eingliederungszuschuss (EGZ) 

�  Beschäftigungszuschuss 

�  Einstiegsgeld 

 

4.2.1 Eingliederungszuschüsse (EGZ) 
 
Im Rahmen der Integration von SGB II- Kunden in den ersten Arbeitsmarkt übernehmen die 

Arbeitgeberzuschüsse eine wichtige Unterstützungsfunktion, um vorhandene Qualifizie-

rungsdefizite von langzeitarbeitslosen SGB II- Kunden beim Stellenbesetzungsverfahren 

auszugleichen. 

Die Arge Mönchengladbach plant in 2010,  820 SGB II – Kunden mit dieser unterstützenden 

Leistung in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu vermitteln. 

�

4.2.2 § 16 e SGB II – Job Perspektive (Beschäftigun gszuschuß) 
 
Zum 1. Oktober 2007 führte das Bundesministerium mit dem § 16 e SGB II ein neues För-

derinstrument (JobPerspektive) ein, um für Langzeitarbeitslose mit besonderen Vermitt-

lungshemmnissen eine neue sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsperspektive zu 

schaffen. 

 

�  �Zielsetzung des § 16 e SGB II 

 

Leistungen zur Beschäftigungsförderung sind ausschließlich für langzeitarbeitslose erwerbs-

fähige Hilfebedürftige mit mehreren Vermittlungshemmnissen vorgesehen, die nachweislich 
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unter Einsatz aller bereits vorhandenen arbeitsmarktlichen Regelinstrumente oder anderen 

Unterstützungsleistungen auf absehbare Zeit nicht in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert 

werden können. 

Dennoch bleibt auch bei dieser auf Dauer angelegten geförderten Beschäftigung immer das 

Ziel bestehen, in eine ungeförderte oder mit anderen Regelleistungen geförderte Beschäfti-

gung 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu wechseln. 

 

�  �Zielgruppe 

Erwerbsfähigen Hilfebedürftige, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und langzeitarbeits-

los 

im Sinne des § 18 SGB III sind. Neben der Langzeitarbeitslosigkeit müssen mindestens 

zwei weitere Vermittlungshemmnisse in der Person des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen vor-

liegen, durch die die Erwerbsmöglichkeiten besonders schwer beeinträchtigt sind. 

Besondere Vermittlungshemmnisse lassen sich nach objektiven und subjektiven Kriterien 

unterscheiden. Die genannten Kriterien sind nicht abschließend aufgeführt. 

 

Individuelle Vermittlungshemmnisse können insbesondere sein: 

 

o Besonders lange Dauer der Arbeitslosigkeit 

 

o Fehlender Schul- und/oder Berufsabschluss 

 

o Alter über 50 Jahre 

 

o Erhebliche gesundheitliche Einschränkungen einschl. psychischer Dispositionen 

 

o Mangelnde Sprachkenntnisse / Analphabetismus 

 

o Überschuldung 

 

o Wohnungslosigkeit 

 

o Suchtprobleme 

 

o Vorstrafen 
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�  �Antragsberechtigte 

Der Beschäftigungszuschuss kann an Arbeitgeber vergeben werden. Dabei ist der Begriff 

Arbeitgeber umfassend zu verstehen. Es ist unerheblich, ob der Arbeitgeber eine natürliche 

oder juristische Person, öffentlich- oder privatrechtlich organisiert, erwerbswirtschaftlich oder 

gemeinnützig ausgerichtet ist oder welcher Branche der Arbeitgeber zugeordnet ist. Die För-

derung der Leistung darf sich aus Gründen des Wettbewerbs nicht auf nur wenige Arbeitge-

ber konzentrieren, sondern muss die Vielfalt und Breite des gesamten Arbeitsmarktes erfas-

sen. 

 

�  Förderungsfähige Arbeitsverhältnisse 

Die Beschäftigung ist sozialversicherungspflichtig mit Ausnahme der Versicherungspflicht zur 

Arbeitslosenversicherung nach dem SGB III. Die Beschäftigung ist tariflich zu vergüten oder, 

wenn eine tarifliche Regelung keine Anwendung findet, wie für vergleichbare Tätigkeiten 

ortsüblich zu vergüten. 

Im Regelfall ist das Arbeitsverhältnis mit voller Arbeitszeit zu begründen. In Ausnahmefällen, 

z.B. bei Alleinerziehenden, Personen mit pflegebedürftigen Angehörigen oder bei gesund-

heitlichen Einschränkungen, können Arbeitsverhältnisse mit weniger als der vollen Arbeits-

zeit gefördert werden. Die Arbeitszeit muss jedoch mindestens 50 % der vollen Arbeitszeit 

betragen. 

 

�  Förderhöhe 

Die Höhe des Beschäftigungszuschusses richtet sich nach der Leistungsfähigkeit des er-

werbsfähigen Hilfebedürftigen in Bezug auf den konkreten Arbeitsplatz. 

 

Die Förderhöhe kann in der ersten Förderphase bis zu 75 % des berücksichtigungsfähigen 

Arbeitsentgeltes bei entsprechender Minderleistung betragen, nebst dem pauschalierten Ar-

beitgeberanteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag (abzüglich des Beitrags zur Arbeitslo-

senversicherung). 

In der zweiten Förderphase kann eine Absenkung der bisherigen Förderhöhe erfolgen, so-

weit 

die Leistungsfähigkeit des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zugenommen hat und sich 

die Vermittlungshemmnisse verringert haben. 

Die erste Förderphase beträgt bis zu 24 Monate. 

Nach Ablauf der ersten Förderphase soll der Beschäftigungszuschuss ohne zeitliche Unter-

brechung in einer zweiten Förderphase unbefristet erbracht werden, wenn eine Erwerbstä-

tigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt innerhalb der nächsten 24 Monate ohne die Förde-

rung nicht möglich ist. 



 31 

 

 

 

�  JobPerspektive in Mönchengladbach  

Das Förderinstrument des § 16 e SGB II wurde in Mönchengladbach bereits intensiv genutzt. 

Die Arbeitsgemeinschaft Mönchengladbach fördert zurzeit 337 Personen über den § 16 e 

SGB II und bietet diesen Personen damit eine langfristige berufliche Perspektive. 

 

Die Eingliederungsmittel, die für das Instrument Beschäftigungszuschuß eingesetzt werden 

können wurden mit der Eingliederungsmittelverordnung begrenzt. 

Daher wird die Arge Mönchengladbach in 2010 keine Neueintritte in diesen Instrument reali-

sieren können. 

Es ist jedoch geplant aus den bereits bestehenden Förderfällen bis zu 124 Fälle in eine un-

befristete Dauerförderung zu überführen. 

In den Jahren 2007 und 2008 wurden in Mönchengladbach insgesamt 255 Beschäftigungs-

zuschüsse realisiert. 

 

4.2.3  Einstiegsgeld 
Als Zuschuss zum Arbeitslosengeld II kann erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die arbeitslos 

sind, nach § 29 SGB II ein Einstiegsgeld gewährt werden, wenn eine Dauer der Arbeitslosig-

keit gemäß § 18 SGB III von mindestens 12 Monaten vorliegt. 

 

Voraussetzung hierfür ist, dass sie eine mindestens 15 Wochenstunden umfassende sozial-

versicherungspflichtige oder selbständige Erwerbstätigkeit aufnehmen, die zur Überwindung 

der Hilfebedürftigkeit beiträgt und die Gewährung des Einstiegsgeldes zur Eingliederung in 

den allgemeinen Arbeitsmarkt erforderlich ist.  

 

4.2.3.1 Einstiegsgeld - sozialversicherungspflichti ge Beschäftigung 

Das Einstiegsgeld fungiert als (zeitlich befristetes) Anreizinstrumentarium zur Erhöhung der 

Integrationen in Arbeit im Niedriglohnbereich.  

Der Umfang der Förderung richtet sich nach der Dauer der Arbeitslosigkeit, der Größe der 

Bedarfsgemeinschaft sowie dem Bruttoeinkommen aus der aufzunehmenden Beschäftigung 

und der Arbeitszeit. 
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4.2.3.2 Einstiegsgeld - Existenzgründung 

Die Existenzgründung bietet vielen Hilfebedürftigen die Chance ihren Leistungsbezug zu 

beenden, bzw. zu vermindern. Die finanzielle Unterstützung in Form des Einstiegsgeldes soll 

den Weg in die Selbständigkeit erleichtern. 

 

Grundlagen für die Entscheidung über die Förderung der Selbständigkeit sind insbesondere 

 

·  Kurzbeschreibung des Existenzgründungsvorhabens, 

·  Kapital- und Finanzierungsplan, 

·  Umsatz- und Rentabilitätsvorschau 

 

Nach positiver Bewertung der Unterlagen kann ein Einstiegsgeld in Höhe von 50% der Re-

gelleistung, für jedes weitere Bedarfsgemeinschaftsmitglied weitere 10% der Regelleistung 

für sechs Monate gewährt werden. Anschließend wird die Entwicklung der Selbständigkeit 

geprüft und bei positivem Verlauf der Unternehmensrentabilität  80% des ursprünglichen 

Einstiegsgeldes für weitere sechs Monate bewilligt, soweit für diesen Zeitraum weiterhin eine 

Erwerbstätigkeit besteht. 

 

Auf Antrag kann das Einstiegsgeld nach Ablauf des ersten Jahres um ein weiteres Jahr ver-

längert werden, wenn die eigene Hilfebedürftigkeit im nennenswerten Umfang reduziert wor-

den ist und die geschäftlichen Aktivitäten eine weitere Reduzierung der Bedürftigkeit erken-

nen lassen. 

 

Zur Vermeidung von Fehlanreizen wird das allgemeine Lohnniveau bei der Entscheidung 

über die Gewährung von Einstiegsgeld beachtet. 

 

 

 

4.2.4 Begleitende Hilfen bei Selbständigkeit 
Mit dem Gesetz zur Neuausrichtung der Arbeitsmarktinstrumente wird gem. § 16 c 

SGB II die Möglichkeit geregelt, Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen zu 

gewähren. Hierunter fallen Leistungen zur Existenzgründung und -begleitung, die  

bisher im Rahmen der Einzelfallhilfen über Sonstige weitere Leistungen 

 gewährt wurden. 
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4.3 Spezifische Maßnahmen zur Eingliederung erwerbs fä-
higer Hilfebedürftiger unter 25 Jahren 

Ziel der Arge Mönchengladbach ist es, möglichst vielen Jugendlichen ohne Berufsabschluss 

eine entsprechende Qualifizierungschance zu geben. Vorrangig geschieht dies in Zusam-

menarbeit mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Mönchengladbach.  

Ältere Jugendliche sollen durch Förderung nach § 16 SGB II in Verbindung mit § 77ff SGB III 

einen Berufsabschluss erlangen.  

Die Nutzung des breiten Qualifizierungsangebotes (Weiterbildung, Trainingsmaßnahmen), 

von Eingliederungshilfen sowie Sonderprogrammen (z.B. Jugend in Arbeit plus) unterstützt 

die Anstrengungen zur Erreichung der Jahresziele 2010. 

 

Neben den Standardinstrumenten werden den Jugendlichen in Zusammenarbeit mit der Be-

rufsberatung der Agentur für Arbeit Mönchengladbach Beratung, Orientierung und die klassi-

schen Instrumente der Berufsberatung, berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, Maß-

nahmen zur Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen sowie ausbildungsbeglei-

tende Hilfen angeboten. Ergänzt wird dieses Angebot um die Instrumente des Ausbildungs-

konsenses und des Ausbildungspaktes, z. B. die „partnerschaftliche Ausbildung“ und die 

Einstiegsqualifizierung. 

Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung werden in ausreichendem Umfang 

vorgehalten.  

 

4.3.1 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (bvB) 
Bei den berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen handelt es sich um ein Instrument des 

SGB III. Die Planung, Finanzierung und Zuweisung erfolgt auch für die Jugendlichen im Be-

reich SGB II ausschließlich durch die Agentur für Arbeit. Die Jugendlichen in der Betreuung 

der Arge Mönchengladbach werden  bedarfsbezogen unter Anwendung gleicher Maßstäbe 

in die bvB durch die Berufsberatung der Agentur zugewiesen.  
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4.3.2 Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtunge n (BaE) 
Benachteiligte Jugendliche mit Vermittlungshemmnissen erhalten gem. § 242 SGBIII die 

Möglichkeit, eine Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung zu beginnen. Für 

das Jahr 2010 ist die Einrichtung von insgesamt bis zu 70 BaE- Plätzen geplant.  

Die außerbetrieblichen Ausbildungen ermöglichen den Jugendlichen, die aufgrund von eige-

nen Vermittlungshemmnissen für eine betriebliche Ausbildung nicht geeignet sind, einen Be-

rufsabschluss in einem nach BBiG anerkannten Ausbildungsberuf.  

Das Angebot schließt sowohl integrative als auch kooperative Maßnahmen ein.  

 

4.3.3 Einstiegsqualifizierung (EQ) 
Die Einstiegsqualifizierung (EQ) ist ein Instrument im Rahmen des Ausbildungspaktes, das 

erstmals im Ausbildungsjahr 2004 als Brücke in die Berufsausbildung zur Verfügung stand. 

Für eine 6 bis 12-monatige Teilnahme an einer betrieblichen Einstiegsqualifizierung wird ein 

Zertifikat der entsprechenden Kammer ausgestellt, mit dem das Praktikum auf die anschlie-

ßende Berufsausbildung angerechnet werden kann. Aufgrund einer Rechtsänderung wird die 

Leistung für Jugendliche im Bereich SGB II seit 01.10.2007 aus den Eingliederungsmitteln 

der Arge finanziert. 

Die Arge Mönchengladbach wird bis zu  100  Teilnehmerplätze im Jahr 2010 fördern. 

 

�����  Projekt „Vorsprung ���
Die Arge Mönchengladbach bietet ab dem 01.09.2007 erwerbsfähigen jungen Menschen im 

Alter von 18 bis 24 Jahren bei der Erstantragstellung auf Leistungen nach dem SGB II  un-

verzüglich Leistungen zur Eingliederung in die Arbeitswelt an. 

Die Personengruppe soll nicht zum Bezug von Lohnersatzleistungen hin „erzogen“ werden, 

sondern das Gefühl bekommen, durch eigenen Arbeitseinsatz und das damit verbundene 

Arbeitsentgelt den Lebensunterhalt selbst zu bestreiten.  

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält durch die Erstellung eines Kompetenzpasses 

Informationen zu seiner Berufswegplanung und –zielfindung. Mit ihm wird ein Stärken- und 

Schwächenprofil erstellt, wonach verschiedene Qualifizierungsmodule ausgewählt werden, 

um berufliche Defizite und Kompetenzen zu bearbeiten.  

Die Förderung des Projekts erfolgt im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten in der  Entgeltvari-

ante nach § 16 (3) Satz 1 SGB II und als Projektförderung und wird von der BQG als Träger 

durchgeführt. Alle durch die Arge Mönchengladbach zugewiesenen Personen erhalten bei 

der BQG direkt einen auf einen Monat befristeten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsver-

trag.  
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Das Projekt „Vorsprung“ richtet sich vorrangig an Neuantragsteller auf ALG II im Alter zwi-

schen 18 und 24 Jahren, die im Raum Mönchengladbach leben und die Voraussetzung nach 

§ 15 a SGB II erfüllen.  

Ein Jobcoach begleitet die Jugendlichen im Projekt und  ist vorrangig für das Profiling der 

Kunden und die Akquisition neuer Praktikumsstellen zuständig. Zur Gewinnung von spezifi-

schen Erkenntnissen kann er auch Gruppenangebote anbieten.  

Die /der TeilnehmerIn und der Jobcoach führen mit dem Arbeitsvermittler der Arge ein ab-

schließenden Gespräch zur Übergabe der Handlungsempfehlung und des Profilings.  

Sollte der Kunde für das Folgeprojekt „Sprungbrett“ geeignet sein (Voraussetzung hierfür ist 

der Anspruch auf Leistungen nach SGB II), so wird mit dem entsprechenden Jobcoach aus 

diesem Projekt ein „Übergabegespräch“ geführt. Die Arge wird darüber informiert, wer vom 

Projekt „Vorsprung“ in „Sprungbrett“ wechseln soll und entscheidet über die Zuweisung.  

 

4.3.5  Projekt „Sprungbrett“ 
Das Projekt „Sprungbrett“  bietet jungen Neuantragstellern im Alter zwischen 18 und 24 Jah-

ren mit Arbeitslosengeld II über die Kombinierung von Qualifizierung und Beschäftigung in 

Teilzeitform die Möglichkeit an den ersten Arbeitsmarkt heran geführt zu werden, mit dem 

Ziel, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu erreichen. 

Der Träger schließt mit den TeilnehmerInnen einen auf 6 Monate befristeten sozialversiche-

rungspflichtigen Arbeitsvertrag über 30 Wochenstunden ab.  

Zugewiesen werden die TeilnehmerInnen aus dem Projekt „Vorsprung“, die sich während der 

ersten Projektphase durchweg motiviert gezeigt haben und die für den ersten Arbeitsmarkt 

die entsprechenden Arbeitstugenden mitbringen. Somit bestehen für diese TeilnehmerInnen 

realistische Chancen auf eine erfolgreiche Eingliederung in den ersten Arbeits- bzw. Ausbil-

dungsmarkt.  Auch die TeilnehmerInnen, die sich durch gezieltes Einzelcoaching, über die 

individuell und passgenau ausgewählte Qualifizierung und durch die Bearbeitung von berufli-

chen und persönlichen Defiziten in „Vorsprung“ als geeignet gezeigt haben, wechseln in das 

Projekt „Sprungbrett“.  

Das angestrebte Ziel dieses Projektes ist die Integration der Zielgruppe in eine sozialversi-

cherungspflichtige Beschäftigung bzw. in eine Ausbildung, so dass langfristig der Bezug von 

finanzieller Unterstützung durch ALG II vermieden werden soll. 

Mit dem Projekt werden erwerbsfähige junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 24 Jah-

ren angesprochen. Häufig haben diese TeilnehmerInnen erhebliche schulische, berufliche 

und auch persönliche Defizite, die zum Teil auch schon im Projekt „Vorsprung“ bearbeitet 

worden sind, aber möglicherweise nicht komplett gelöst werden konnten. Aufgrund dessen 

benötigen diese TeilnehmerInnen eine intensive Begleitung und Unterstützung auf dem We-

ge der Integration in Beschäftigung. 
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Im Rahmen eines Casemanagements wird die Betreuung und Begleitung der TeilnehmerIn-

nen während des Praktikums gewährleistet. Dabei ist das Ziel die Integration in den ersten 

Arbeitsmarkt, möglichst vor Ablauf der 6-Monatsfrist.  

Der Jobcoach unterstützt den/die Bewerber/in zu einer realitätsnahen, individuellen Berufs-

perspektive zu gelangen, in dem mit den TeilnehmerInnen zusammen ein Kompetenzprofil 

anhand einer Stärken-Schwächen-Analyse erstellt wird..  

Das Praktikum wird in Form einer sozialversicherungspflichtigen Arbeitsgelegenheit (nicht-

gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung) angeboten. Die wöchentliche Arbeitszeit (inklusive 

Rückholtag) wird auf 30 Stunden festgesetzt, verteilt auf 6 Stunden täglich bei einer 5-Tage-

Woche.  

 

4.4 Beschäftigung schaffende Maßnahmen 
 

4.4.1Arbeitsgelegenheiten MAE 
Das Sozialgesetzbuch (SGB) II sieht nach § 16 d SGB II die Möglichkeit vor, hilfebedürftige 

Personen, die einen Anspruch auf Arbeitslosengeld (ALG) II haben, in Arbeitsgelegenheiten 

zu vermitteln. 

Rechtlich stellen diese Beschäftigungen kein reguläres Arbeitsverhältnis dar, sondern ein 

Sozialrechtsverhältnis. 

Die Mehrzahl der angebotenen Arbeitsgelegenheiten ist im Bereich der Mehraufwandsent-

schädigung angesiedelt. Das heißt, dass neben der fortlaufenden Zahlung von ALG II Leis-

tungen eine Mehraufwandsentschädigung zwischen 1,00 Euro und 2,00 Euro pro Stunde 

gezahlt wird. Die Entschädigung wird ausschließlich für die tatsächlich geleistete Teilnahme-

zeit gezahlt und nicht auf die ALG II Leistung angerechnet. 

Die Dauer einer Maßnahme in der Mehraufwandsvariante orientiert sich an individuellen und 

arbeitsmarktlichen Erfordernissen. Die wöchentliche Arbeitszeit ist nicht verbindlich vorgege-

ben, sollte aber 30 Stunden pro Woche nicht überschreiten, um Raum zu lassen für weitere 

eigenständige Bewerbungsbemühungen der Beschäftigten. 

 

 

�  Zielsetzung des § 16 d SGB II 

Arbeitsgelegenheiten sind immer nachrangig gegenüber der Vermittlung in Arbeit, Ausbil-

dung oder anderen Eingliederungsinstrumenten. 
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Sie dienen der: 

 

o Heranführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt 

o Förderung der sozialen Integration 

o Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit 

o Feststellung von Eignungs- und Interessenschwerpunkten 

 

�  Zielgruppe 

In Hinblick auf eine erfolgreiche Integrationsstrategie hat es sich als sinnvoll erwiesen, für 

bestimmte Personengruppen in Abhängigkeit zu deren individueller Lebenssituation, den 

vorliegenden Vermittlungshemmnissen, der beruflichen Qualifikation und/oder Erfahrung, 

Maßnahmen anzubieten, in denen die genannten Punkte in besonderer Weise berücksichtigt 

werden können. Dabei geht es um (flexible) Arbeitszeiten, Einsatz von sozialpädagogischen 

Fachkräften, Anleitern und/oder besonderer Qualifizierungsmaßnahmen. 

Die Arbeitsgemeinschaft Mönchengladbach verfügt neben regulären Arbeitsgelegenheiten 

über ein spezifisches Angebot für folgende Personengruppen: 

 

o junge Menschen unter 25 Jahren mit ausgeprägten Vermittlungshemmnissen 

o Menschen mit psychischen Auffälligkeiten 

o Personen mit körperlichen Einschränkungen 

o MigrantInnen 

o Substituierte 

 

·  Fördervoraussetzungen zur Einrichtung von Arbeitsge legenheiten 

 

Die beantragten Tätigkeiten/ Maßnahmen müssen folgende Förderkriterien erfüllen: 

 

o die Stelle muss im öffentlichen Interesse liegen 

o die Stelle muss zusätzlich sein 

o die Stelle darf nicht der Erfüllung von Pflichtaufgaben des Trägers dienen 

o die Stelle darf nicht der Besetzung von Vakanzen dienen 

 

·  Arbeitsgelegenheiten der Arbeitsgemeinschaft Mönche ngladbach  

 

Der Einrichtung von Arbeitsgelegenheiten in Mönchengladbach geht ein Antrag voraus, der 

die oben genannten Förderkriterien erfüllen muss.  

Förderbescheid, Prüfung der Voraussetzungen, Bewilligung der Maßnahme und Zuweisung 

von BewerberInnen obliegt dabei der Arbeitsgemeinschaft Mönchengladbach. 
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Die Palette der zurzeit in Mönchengladbach angebotenen Arbeitsgelegenheiten ist vielseitig 

und reicht von hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, Unterstützung von Hausmeisterdiensten, 

Helfertätigkeiten im Bereich Gartenbau, Holzarbeiten, Bürohilfsarbeiten, Reparaturdienste 

bis hin zu Betreuungshelfern in Alteneinrichtungen. 

 

Während der Beschäftigungszeit werden alle TeilnehmerInnen in Arbeitsgelegenheiten sozi-

alpädagogisch betreut und begleitet. Junge Menschen unter 25 Jahren erhalten verbindlich 

ein zusätzliches Qualifizierungsangebot. Bei älteren TeilnehmerInnen ist die Qualifizierung 

optional. Auch die Teilnahme an der Qualifizierung wird über die Mehraufwandsentschädi-

gung vergütet. 

 

Weiter liegen den Arbeitsgelegenheiten in Mönchengladbach folgende Eckdaten zugrunde: 

�  Maßnahmedauer: zwischen 6 und 9 Monaten 

�  Arbeitszeit: zwischen 15 Stunden und 30 Stunden wöchentlich 

�  Höhe Mehraufwand: 1,50 Euro/Stunde 

�  Urlaubsanspruch: zwei Tage pro Monat 

 

 

�  Zuweisungsverfahren und weiterer Verlauf 

Der Zuweisung in eine Arbeitsgelegenheit geht immer ein persönliches Beratungsgespräch 

zwischen BewerberIn und Vermittlungsfachkraft voraus. 

Stellt sich dar, dass zunächst ein vorrangiges Ziel der Integrationsplanung die Wiederherstel-

lung bzw. der Erhalt der Arbeitsfähigkeit ist, erfolgt in der Regel die Zuweisung in eine Ar-

beitsgelegenheit. 

Dabei werden die Neigungen und Interessen der Betroffenen berücksichtigt und gemeinsam 

eine oder mehrere Arbeitsgelegenheiten gewählt. 

Die zwischen BewerberIn und Vermittlungsfachkraft besprochene Integrationsstrategie wird 

in einer Eingliederungsvereinbarung festgehalten. Der/die BewerberIn erhält einen Vermitt-

lungsvorschlag für die gewählten Stellen und stellt sich in den Einrichtungen vor. 

Während der Teilnahme an einer Arbeitsgelegenheit wird mit dem Beschäftigten frühzeitig 

erneut die weitere Strategie der Arbeitsmarktintegration besprochen und geplant. 

Weitere Eingliederungsinstrumente können während der Maßnahme oder im Anschluss grei-

fen. 
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�  Stellenkontingent der Arbeitsgemeinschaft Mönchengladbach 

In Mönchengladbach stehen zurzeit ca. 650 Arbeitsgelegenheiten zur Verfügung.  

 

 

 

4.4.2 Arbeitsgelegenheiten (Entgeltvariante ) 

Mit Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente ab 01.01.09 hat AGH-E 

das ehemalige Instrument „ABM“ im Bereich SGBII abgelöst. Bei der AGH - Entgeltvariante 

nach §16 Abs. 2 S.3 i.V.m. §16d SGB II handelt sich um eine pauschalierte 

Förderung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung bei sozialen Wirtschaftsbetrieben 

oder Trägern, bei denen der/die Hilfebedürftige das tarifliche/ ortsübliche 

Arbeitsentgelt erhält. Die Versicherungspflicht zur Arbeitslosenversicherung ist seit 

dem 01.01.09 weggefallen. 

Die Arge für Beschäftigung Mönchengladbach plant in 2010 513 Eintritte in eine Arbeitsgele-

genheit der Entgeltvariante. 

 

 

4 . 5   Freie Förderung 

Zum 01.01.09 wurden die „sonstigen weiteren Leistungen“ (gem. § 16 SGB II – alte 

Fassung) durch den §16f SGB II mit der „Freien Förderung“ ersetzt. 

Die Arge für Beschäftigung Mönchengladbach erarbeitet aktuell einen Förderkatalog mit 

Richtlinien zur Umsetzung dieses Instrumentes in 2010. 

 

 

4.6 Weitere Eingliederungsleistungen 

 

4.6.1 Bundesprogramm Perspektive 50plus  

 

„Perspektive 50plus – Beschäftigungspakte für Ältere in den Regionen“ ist ein Programm des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Verbesserung der Beschäftigungschancen 

älterer Langzeitarbeitsloser. Neben den Potenzialen der Wirtschaft und der Länder soll auch 

die Gestaltungskraft und Kreativität der Regionen stärker als bisher zur beruflichen Einglie-

derung älterer Langzeitarbeitslose genutzt werden. 

Das Bundesprogramm ist in eine zweite Programmphase gestartet. Mit der Fortführung in 

den Jahren 2008 bis 2010 sollen die Beschäftigungschancen der älteren Langzeitarbeitslo-

sen weiter verbessert.  
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Die zweite Programmphase fördert der Bund mit rund 275 Millionen Euro. 

"Perspektive 50plus" bildet das Dach für bundesweit 62 regionale Beschäftigungspakte zur 

beruflichen Wiedereingliederung älterer Langzeitarbeitsloser. In der zweiten Phase haben 

sich die Beschäftigungspakte regional ausgeweitet. Insgesamt 349 Arbeitsgemeinschaften, 

zugelassene kommunale Träger und Arbeitsagenturen mit getrennter Aufgabenwahrneh-

mung sind am Bundesprogramm beteiligt. 

Das Bundesprogramm basiert auf einem regionalen Ansatz, der es den Beschäftigungspak-

ten erlaubt, bei der Wahl der Integrationsstrategie gezielt auf die regionalen Besonderheiten 

einzugehen. Unterschiedliche Wege werden beschritten, um älteren Langzeitarbeitslosen 

eine faire Chance am Arbeitsmarkt zu bieten. 

 

"Perspektive 50plus" verfolgt einen lernenden Ansatz. An der Umsetzung des Programms 

sind nicht nur die hauptverantwortlichen Arbeitsgemeinschaften und kommunalen Träger 

einbezogen, sondern auch die Partner der regionalen Netzwerken. Wichtige Partner sind 

Unternehmen, Kammern und Verbände, kommunale Einrichtungen und Bildungsträger, Poli-

tik, Gewerkschaften, Kirchen und Sozialverbände. 

�

�

Die ARGE für Beschäftigung Mönchengladbach ist zum 01.07.2009 mit  

·  dem zugelassenen kommunalen Träger Kreis Borken – Service-Punkt ARBEIT für das 

Kreisgebiet Borken  

·  der ARGE Krefeld  für das Stadtgebiet Krefeld 

·  der ARGE  Rhein-Kreis Neuss für das Kreisgebiet Neuss 
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dem bereits bestehenden Beschäftigungspakt der ARGE Wesel und der ARGE Job-Center 

Essen beigetreten, der erweitert wird zum Nieder-Rhein-Ruhr-Westfalen-Pakt 50plus 

(NRRW Pakt 50plus) . 

 

Zielgruppe  

�  ALLE Bewerber, die vor dem 01.01.1961 geboren sind 

�  Status „arbeitslos“ zum Zeitpunkt der Zuweisung ist zwingend erforderlich 

            ALG II-Bezug ist erforderlich 

�  der Wohnsitz im jeweiligen Einzugsgebiet ihres Grundsicherungsträgers ist erforder-

lich 
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Weitere Informationen zum Bundesprojekt: 
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Umsetzung des Bundesprogrammes in der Arge Möncheng ladbach  

Um der Zielgruppe der über 50jährigen einen besseren Stellenwert im Rahmen der Vermitt-

lungsarbeit zu geben, wurde organisatorisch zum 01.07.2009 ein spezielles Team für 

50plus geschaffen.  

Das Projektteam Perspektive 50plus zur individuellen Betreuung der Zielgruppe in der ARGE 

MG ist aktuell besetzt mit: 

�  1 Teamleiter 

�  11 Vermittlungsfachkräften 

�  4 Assistenzkräften 

 

Für das Jahr 2010 werden in diesem Bereich insgesamt 500 Integrationen geplant. 

Diese setzen sich zusammen aus: 

�  290 Integrationstyp I (> 6 M.) 

�  170 Integrationstyp II (< 6 M.) 

�  40 Integrationstyp III (Existenzgründungen) 

 

Die an die Zahl von Integrationen gekoppelte Förderhöhe belief sich in 2009 für die Monate 

Juli bis Dezember 2009 auf  1.154.000  €, für 2010 sind Mittel in Höhe von 2,3 Mio. 

€ beantragt, die für Personal- und Sachkosten sowie Maßnahmekosten eingesetzt werden. 

 

 

4.7 Besondere Zielgruppen 

4.7.1 Frauenförderung 

4.7.1.1 U3 – Beratung   
 

Die Gruppe der allein Erziehenden ist gesellschaftlich und arbeitsmarktpolitisch von beson-

derer Bedeutung. Während traditionelle Familienformen in Deutschland weiter abnehmen, 

wachsen immer mehr Kinder zumindest zeitweise in Ein-Eltern-Familien auf.  

Gerade bei Ein-Eltern-Familien ist die Bereitschaft, den Lebensunterhalt durch Erwerbstätig-

keit zu sichern, ausgeprägt vorhanden. Allein Erziehende sind zu zwei Dritteln erwerbstätig 

und nur zu einem Drittel nichterwerbstätig.  

Von den nichterwerbstätigen allein Erziehenden ist der größte Teil arbeitslos gemeldet. 

Gleichzeitig stehen den Integrationsbemühungen aber häufig unterschiedlichste Hindernisse  
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entgegen. Diese sind u.a. begründet durch die während der Erziehungszeiten teilweise ent-

stehenden langen Pausen in der Berufstätigkeit, der  fehlenden Ausbildung und/oder Berufs-

erfahrung, der häufig eingeschränkten zeitlichen und örtlichen Flexibilität der/des allein Er-

ziehenden und des oftmals noch unzureichenden Angebots an Betreuungsmöglichkeiten. 

Die soziale und berufliche Integration von allein Erziehenden kann nur gelingen, wenn die 

arbeitsmarktpolitische Förderung mit sozial flankierenden Leistungen verzahnt wird und alle 

beteiligten Akteure in einem gemeinsamen Netzwerk agieren. Dies gilt insbesondere im Hin-

blick auf ein umfassendes und zeitlich flexibles Angebot der Kinderbetreuung. 

Vorrangiges Ziel muss es sein, allein Erziehende und ihre Kinder in ihrer besonderen Le-

benssituation zu stärken. 

Vor diesem Hintergrund nahm im Oktober 2008 die Beratungsstelle für allein Erziehende im 

SGB II  

Bezug 

 gefördert durch die Arbeitsgemeinschaft Mönchengladbach ihre Arbeit auf. 

�  Zielgruppe des Beratungsangebots 

Allein Erziehende im SGB II Bezug, die mit einem oder mehreren Kindern unter 3 Jahren 

zusammen leben und allein für deren Pflege und Erziehung sorgen. 

Informationen, Beratung und Integrationsangebote erfolgen ausschließlich auf freiwilliger 

Basis, da Arbeitslosengeld II-BezieherInnen gemäß § 10 SGB II eine Erwerbstätigkeit nicht 

zumutbar ist, wenn dadurch die Erziehung eines Kindes unter drei Jahren gefährdet würde. 

 

�  Inhalte des Beratungsangebots 

Grundsätzlich besteht das Beratungsangebot für alle Lebensbereiche und ist auf den indivi-

dellen Bedarf der KundInnen ausgerichtet. 
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Mögliche Schwerpunkte: 

�  Unterstützung und Beratung bei der Entwicklung von beruflichen Perspektiven 

�  Berufswegeplanung 

�  Information zu Schulausbildungen/Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten 

�  Unterstützung bei der Suche nach Betreuungsangeboten 

�  Vermittlung an Beratungsstellen mit spezifischen Hilfsangeboten (Schuldnerberatung 

usw.) 

�  psychosoziale Betreuung 

 

4.7.2 Migranten/ - innen 

4.7.2.1 MINZE 
MINZE steht für „ Mönchengladbach Integrationsnetz – Zukunftschancen entwi-

ckeln“. 

Hier handelt es sich um ein Kooperationsprojekt der Stadt und der Arge zur 

Sprachförderung von  MigrantInnen im SGB 

 

Projektstart war Februar 2007;  bis zum 08.02.10 sind 1268 KundInnen mit 

Migrationshintergrund zugewiesen worden. 

 

Projektinhalte: 

· Einladung zum persönlichen Beratungstermin : Anamnese, Profiling, Sprachtest – 

· Ermittlung des Sprachförderbedarfes 

·      Empfehlung 3 zeitnaher Sprachkursangebote über die Sprachkursdatenbank MG 

�� (www.mg-dieintegrative.de) 

· Rückmeldung der Integrationskursträger über Anwesenheit,  Lernfortschritte und   

Beendigung über das Minze-Team an die Arge  

· sozialpädagogische Begleitung durch das Minze-Team und in Absprache weite-

ren Diensten         (u.a.  Migrationserstberatungsstelle, Jugendmigrationsdienst) 

· obligatorische Teilnahme an Zwischen- und Abschlussprüfungen 

· Durchführung eines abschließenden arbeitsmarktbezogenen Beratungsge-

sprächs, sogenanntes Zweitprofiling  
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  Projektziel: 

�  Individuelle Sprachförderung von der Alphabetisierung bis hin zum Aufbaukurs�
 
 
 
 

4.7.3 Selbständige 
 

Zur Gruppe der Selbständigen gehören sowohl die eHb, die eine Selbständigkeit planen, als 

auch die Personen, die bereits selbständig sind und aufstockende Leistungen nach dem 

SGB II erhalten, weil sie ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht in vollem Umfange aus eige-

nen Mitteln bestreiten können (sog. Bestandsselbständige). Zur Betreuung der rund 550 

selbständigen Kunden wurde bereits im September 2007 ein Spezialistenteam zusammen-

gestellt. Dieses  begleitet und unterstützt Kunden auf dem Weg zur Realisierung einer dau-

erhaften, tragfähigen selbständigen Tätigkeit. In 330 Fällen konnte in 2009 die selbständige 

Tätigkeit so stabilisiert und ausgebaut werden, dass die Hilfebedürftigkeit beendet werden 

konnte.   

 

 

 

 
 
 

5.  Arbeitgeberorientierte Arbeitsvermittlung 

Die Arge Mönchengladbach hat einen gemeinsamen Arbeitgeberservice mit der Agentur für 

Arbeit Mönchengladbach. Durch den Arbeitgeberservice mit gemeinsamem Marktauftritt soll 

eine einheitliche und reibungslose Zusammenarbeit der Agentur und der Arge mit Arbeit-

gebern sichergestellt werden. Insbesondere sollen die vorhandenen personellen und sächli-

chen Ressourcen gebündelt werden, um 

·  eine optimale Marktausschöpfung, 

·  einen möglichst hohen Einschaltungsgrad im Bereich der Arbeitgeberarbeit, 

·  eine Steigerung der Marktdurchdringung 

·  und die Ausschöpfung der Beschäftigungs- und Integrationspotenziale  

zu erreichen. Es gilt der Grundsatz, dass ein Arbeitgeber einen Ansprechpartner hat, 

der dessen Anliegen klärt und bearbeitet. 
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Zur Implementierung und Realisierung dieser Zielsetzungen wurde im Oktober 2009 das 

gemeinsame Strategiekonzept der arbeitgeberorientierten Arbeitsvermittlung im Bezirk der 

Agentur für Arbeit Mönchengladbach verabschiedet. 

 

 

 

6. Übertragung der Ausbildungsstellenvermittlung 

 
Ab 01.03.2007  wurde die Ausbildungsstellenvermittlung auf die Agentur für Arbeit rücküber-

tragen. Die Zuweisung der jugendlichen Bewerber erfolgt nach Festlegung der Ausbildungs-

eignung durch die Agentur für Arbeit zunächst für einen Regelzeitraum von 6 Monaten. Der 

persönliche Ansprechpartner in der ARGE bleibt gesamtveranwortlicher Betreuer.  

 

 

7. Aufteilung Eingliederungstitel 2010 
 
Vorläufige Haushaltsführung in der Grundsicherung  
 

 Laut Mitteilung des BMF wird das Haushaltsgesetz 2010 erst nach Beginn des Haus-

haltsjahres 2010 verkündet.  

 Bis zu diesem Zeitpunkt, voraussichtlich Mitte April, richtet sich die vorläufige Haus-

haltsführung nach Art. 111 GG. 

 Das BMF gibt den Bundesressorts entsprechende Informationen zur vorläufigen 

Haushaltsführung. Diese haben für die BA und die Grundsicherungsstellen nur infor-

mativen Charakter.  

 Eine Änderung der Bewirtschaftung oder Planung 2010 ist mit der Information des 

Bundes nicht verbunden. Für die BA und die Grundsicherungsstellen ergibt sich dar-

aus kein unmittelbares Handlungserfordernis. 

 Es gelten die in der HBest aufgeführten Vorgaben zur vorläufigen Haushaltsführung. 
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Die zugeteilten Mittel des Eingliederungstitels sol len in 2010 wie folgt verwendet 

werden:  

Leistung        Betrag in €  

Vermittlungsbudget        560.635 
Vermittlungsgutscheine    350.000 
Aktivierung und berufliche Eingliederung  2.289.069 
Beauftragung Dritter mit der Vermittlung  502.019 
Ganzheitlicher Vermittlungsansatz   1.793.426 
Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW)  7.177.141 
Eingliederungszuschüsse (EGZ)   3.857.002 
Beschäftigungszuschuss (BEZ) (§ 16e SGB II)  3.862.485 
Einstiegsgeld    1.342.325 
Begleitende Hilfen für Selbständigkeit (§ 16c SGB II) 100.000 
Leistungen nach dem AtG   1.527 
Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE) 2.639.819 
Ausbildungsbegleitende Hilfen 
(abH)   46.573 
Sonstige Leistungen der Benachteiligtenförderung 111.341 
Einstiegsqualifizierung (EQ)   90.180 
Leistungen für Menschen mit Behinderung  982.705 
Arbeitsgelegenheiten (§16d SGB II)   9.840.778 
Sonstige weitere Leistungen (swL)   16.405 
Freie Förderung (§ 16f SGB II)   481.024 
    
     36.044.455 
 

 

 

 

 

 


